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Eine ganze Reihe guter Gründe, in der Schweiz
Investitionen zu tätigen

✘ Ausgezeichnete geografische Lage
(Schweiz = Knotenpunkt in Europa)

✘ Beste Verkehrsverbindungen 
(auf Schiene, Strasse und in der Luft)

✘ Vorbildliche Infrastrukturen

✘ Erstklassiges Kommunikationswesen 

✘ Politische und monetäre Stabilität 
(schwache Inflation)

✘ Ausgezeichnetes Bildungsniveau

✘ Gut ausgebildete und mobile Arbeitskräfte

✘ Kompetente Beratung

✘ Optimale Sicherheit für Menschen und Güter

✘ Sozialer und Arbeitsfrieden

✘ Prestigereiches Bankenwesen

✘ Mässige Besteuerung der Unternehmen (insbesondere
auch der Holdinggesellschaften) sowie der Kader

✘ Steuerliche Erleichterungen für neue Unternehmen

✘ Unzählige Freizeitmöglichkeiten sowie faszinierende und
intakte Landschaften
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Vorwort
Selten in der Vergangenheit war das
schweizerische Steuersystem derart im Um-
bruch begriffen wie heute.

Aber noch immer wird unsere Steuer-
ordnung durch ein eidgenössisches und 
26 kantonale Steuergesetze geprägt. Auch
wenn das Steuerharmonisierungsgesetz
seit 2001 bezüglich der Besteuerungs-
grundsätze der direkten Steuern von Kan-
tonen und Gemeinden wichtige Vereinheit-
lichungen mit sich gebracht hat, bleiben
namentlich die Ausgestaltung der Steu-
ertarife und die Festlegung der Steuerfrei-
beträge in den Händen der Kantone. Da-
mit kennt die Schweiz auf nationaler Ebene
eine formelle, aber keine materielle Steu-
erharmonisierung.

Steuern sind unter vielen anderen Ge-
sichtspunkten ein wesentlicher Standort-
faktor für grosse und kleine Unternehmen.
Um trotz internationaler Konkurrenz die At-
traktivität als Unternehmensstandort zu be-
wahren und auszubauen, setzt sich die
Schweiz bereits seit einigen Jahren ganz
intensiv mit den steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für Unternehmen auseinander.
So wurde auf Bundesebene die Kapital-
steuer für juristische Personen abgeschafft
und bei der Gewinnsteuer ein proportio-
naler Satz eingeführt. 

Gegenwärtig wird im Parlament ein
Entwurf zum Bundesgesetz über Fusion,
Spaltung, Umwandlung und Vermögens-
übertragung beraten, mit dem eine noch
grössere Beweglichkeit innerhalb der
Rechtsformen geschaffen und eine opti-
male rechtliche Organisation von Unter-
nehmensträgern ermöglicht werden soll.

Die vorliegende Broschüre vermag nur
begrenzt das schweizerische Steuersystem
und dessen Vorzüge aufzuzeigen. Sie lie-
fert aber zweifellos Anhaltspunkte dafür,
dass unser Land für natürliche und juristi-
sche Personen nach wie vor ein attraktives
steuerliches Umfeld bietet. Jedes Unterneh-
men – sei es ein produktiver Betrieb, ein
Headquarter, eine Holding- oder Finanz-

gesellschaft, eine Dienstleistungs- oder Ver-
waltungsgesellschaft – kann in der Schweiz
auf Grund der internen Steuergesetzge-
bung und dem weit gespannten Netz der
Doppelbesteuerungsabkommen einen vor-
züglichen Steuerstandort finden.

Die gesamtschweizerische Harmonisie-
rung der direkten Steuern wird aber an
zwei charakteristischen Eigenschaften des
Steuerstandorts Schweiz nichts ändern:

✘ Die Kantone bestimmen die Steuerbe-
lastung der Steuerpflichtigen auch in Zu-
kunft selbst. Die Konkurrenz unter den Kan-
tonen bleibt bestehen und trägt damit dazu
bei, dass die Schweiz auch inskünftig im
internationalen Vergleich steuerlich sehr
gut positioniert bleibt.

✘ Bei der Festlegung der Steuersätze und
-füsse hat das Volk weiterhin das letzte
Wort. Unser Steuersystem zeichnet sich zu-
sätzlich dadurch aus, dass der Bürger sel-
ber darüber entscheidet, welche Steuern
von ihm erhoben werden dürfen.

Ansprechpartner in Standort- und Steuer-
fragen sind nach wie vor die kantonalen
und kommunalen Steuerbehörden, die je-
derzeit bereit sind, mit den Steuerpflichti-
gen Fragen der konkreten Besteuerung zu
besprechen. Wenn Sie beabsichtigen, ein
Unternehmen anzusiedeln oder sich in ei-
nem Kanton niederzulassen, zögern Sie
nicht, mit den Verwaltungen direkt in Kon-
takt zu treten. Sie sind für Sie da!

Schweizerische Steuerkonferenz
Der Präsident:

R. Zigerlig

St.Gallen, im Januar 2002
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EinleitungI

7

In der Schweiz gibt es drei Steuerhoheiten:
Sowohl der Bund als auch die Kantone und
die Gemeinden besitzen das Recht, Steu-
ern zu erheben. So will es der helvetische
Föderalismus, der in der geschichtlichen
Entwicklung der Schweiz gründet. 

Die Kantone sind in der Wahl ihrer Steu-
ern frei, es sei denn, die Bundesverfassung
untersage ihnen die Erhebung einer be-
stimmten Steuer oder behalte eine solche
ausdrücklich dem Bund vor. Damit lassen

sich die Unterschiede zwischen Bundes-
und kantonalen Steuergesetzen einerseits
und zwischen den einzelnen Kantonen an-
dererseits erklären.

Auf den ersten Blick mag die grosse An-
zahl der von Bund, Kantonen und Ge-
meinden erhobenen Steuern erstaunen.
Stellt man indessen einen Vergleich mit
ausländischen Staaten an, so sticht die
Schweiz keineswegs durch die Vielheit der
erhobenen Steuern hervor.
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Die Steuerharmonisierung

Mit der Harmonisierung soll das schwei-
zerische Steuersystem rationeller gestaltet
und vereinfacht werden. Volk und Stände
haben am 12. Juni 1977 einen Verfas-
sungsartikel über die Steuerharmonisie-
rung gutgeheissen.
Dieser Artikel (Art. 129 BV) sieht eine Har-
monisierung sowohl in vertikaler (Bund,
Kantone und Gemeinden) als auch in ho-
rizontaler Hinsicht (Kantone untereinander
sowie, innerhalb eines Kantons, Gemein-
den untereinander) vor. Um diesem Ziel ge-
recht zu werden, hat der Bund am 14. De-
zember 1990 zwei Gesetze verabschie-
det: das Bundesgesetz über die Harmoni-
sierung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden sowie das Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer.

Harmonisierungsgesetz

Das am 1. Januar 1993 in Kraft getretene
Bundesgesetz über die Harmonisierung
der direkten Steuern von Kantonen und Ge-
meinden stellt ein Rahmengesetz dar.

Es enthält die Grundsätze über Steuer-
pflicht, Steuerobjekt und zeitliche Bemes-
sung, Verfahren und Strafrecht im Steuer-
wesen. Die Festsetzung der Tarife, der Steu-
ersätze sowie der Steuerfreibeträge fällt
weiterhin in den Kompetenzbereich jedes
einzelnen Kantons.

Die wichtigsten Prinzipien lassen sich fol-
gendermassen zusammenfassen:
• einheitliche zeitliche Bemessung für die

natürlichen und die juristischen Perso-
nen;

• volle Besteuerung der Vorsorgeleistun-
gen und vollständiger Abzug der dafür
geleisteten Prämien;

• Beibehaltung der Familienbesteuerung;
• mässige Besteuerung des Eigenmiet-

werts;
• Steuerbefreiung für (private) Kapital-

gewinne aus beweglichem Vermögen
und Besteuerung der beim Verkauf von

• unbeweglichem Vermögen erzielten Ge-
winne;

• einheitliche Besteuerung an der Quelle;
• Abzug der Steuern für juristische Perso-

nen;
• Steuererleichterungen bei Umwandlun-

gen, Zusammenschlüssen und Aufteilun-
gen;

• Steuererleichterungen für Holding- und
Verwaltungsgesellschaften;

• Steuererleichterungen für neue Unter-
nehmen.

Die Kantone hatten nach der Inkraftsetzung
dieses Gesetzes acht Jahre (d.h. bis zum 
1. Januar 2001) Zeit, ihre eigene Steuer-
gesetzgebung anzupassen.

Direkte Bundessteuer

Das Bundesgesetz über die direkte Bun-
dessteuer ist seit dem 1. Januar 1995 in
Kraft. Es stimmt so weit als möglich mit dem
Bundesgesetz über die Harmonisierung
der direkten Steuern der Kantone und Ge-
meinden überein und berücksichtigt die
Bemühungen der Kantone im Hinblick auf
eine Steuerharmonisierung.



Das schweizerischeII
Steuersystem

Staatenbund Schweiz
vor 1848

Steuerquellen der Kantone:
• Grenz-, Brücken- und andere Zölle

• Vermögenssteuern

Bundesstaat Schweiz 1848

Steuerquellen
des Bundes:
• Zölle

Steuerquellen
der Kantone:
• Vermögen 
• Einkommen
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1) Die Schweiz (Bundesstaat) setzt sich aus 26 Kantonen
(Gliedstaaten) und dem Bund (Zentralstaat) zusammen. Die
Kantone umfassen insgesamt rund 3’000 Gemeinden. Ur-
sprüngliche Hoheitsträger sind die Kantone. Der Bund ver-
fügt über diejenigen Hoheitsrechte, die ihm durch die Bun-
desverfassung ausdrücklich eingeräumt worden sind. Der
Umfang der Autonomie der Gemeinden wird durch das
kantonale Recht bestimmt.

1 Geschichtliche 
Entwicklung

Das schweizerische Steuersystem wurde
besonders stark durch die Geschichte ge-
prägt. Als die Schweiz noch ein Staaten-
bund war, finanzierten sich die Kantone
vor allem aus Zöllen. Einige Kantone hat-
ten zudem bereits eine Vermögenssteuer
eingeführt.

Die Befugnis zur Erhebung von Zöllen ging
1848, mit der Gründung des schweizeri-
schen Bundesstaates, von den Kantonen an
den Bund über. Den Kantonen verblieb wei-
terhin das Recht, Einkommen und Vermö-
gen zu besteuern.1)

Bis zum ersten Weltkrieg genügten dem
Bund die Zölle zur Deckung seiner Ausga-
ben. Hinzu kamen gegen Ende des Krie-
ges die Stempelabgaben. In späteren Jah-
ren benötigte er weitere Mittel und griff
auch auf die bis anhin den Kantonen zu-
gestandene Domäne der direkten Steuern
über. Mit der Einführung der Wehrsteuer
(1941) wurde diese Entwicklung weiter-
geführt. Heute bildet die direkte Bundes-
steuer (ehemals Wehrsteuer genannt) ne-
ben der Mehrwertsteuer einen wichtigen
Eckpfeiler des Steueraufkommens und da-
mit des Finanzhaushaltes des Bundes.

Anfänglich kannten die Kantone die Ver-
mögenssteuer als Hauptsteuer; Erwerbsein-
künfte wurden bloss ergänzend belastet.
Sukzessive erfolgte aber die Umstellung
von den traditionellen Vermögens- und 

Erwerbssteuern zur allgemeinen Einkom-
menssteuer mit ergänzender Vermögens-
steuer.

Ursprünglich wurden diese Steuern pro-
portional erhoben. Mit der Zeit setzte sich
bei den Einkommens- und Vermögenssteu-
ern die progressive Besteuerung durch,
und es wurden mit Rücksicht auf die Steu-
erzahler mit bescheidenem Einkommen
oder mit Familie Sozialabzüge eingeführt.



Steuern vom Einkommen
und Vermögen

Belastung des Verbrauchs/
Besitz- und Aufwandsteuern

1
0

Bund

26 Kantone

3’000 Gemeinden

Einkommenssteuer
Gewinnsteuer
Verrechnungssteuer
Wehrpflichtersatz

Stempelabgaben

Mehrwertsteuer
Tabaksteuer
Biersteuer
Steuer auf Spirituosen
Mineralölsteuer
Automobilsteuer
Zölle

Einkommens- und Vermögenssteuer
Kopf-, Personal- oder Haushaltsteuer
Gewinn- und Kapitalsteuer
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Grundstückgewinnsteuer
Liegenschaftssteuer
Handänderungssteuer
Lotteriegewinnsteuer

Motorfahrzeugsteuer
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Kantonale Stempelsteuer
Wasserwerksteuer
Diverse

Einkommens- und Vermögenssteuer
Kopf-, Personal- oder Haushaltsteuer
Gewinn- und Kapitalsteuer
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Grundstückgewinnsteuer
Liegenschaftssteuer
Handänderungssteuer
Lotteriegewinnsteuer
Taxe professionnelle fixe

Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Diverse

Damit ergibt sich folgendes Bild der Verteilung der Steuern auf die verschiedenen Ebenen:

2 Die drei Steuerhoheiten
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3   Verfassungsgrundlagen

Das schweizerische Steuersystem ist ein
Spiegelbild der föderalistischen Staats-
struktur der Eidgenossenschaft. Wie aus
der vorangegangenen Übersicht ersicht-
lich, erheben alle drei Steuerhoheiten,
nämlich der Bund, die 26 Kantone sowie
die rund 3’000 Gemeinden, Steuern und
andere Abgaben. 

Die Abgrenzung der Steuerkompetenzen
ist verfassungsmässig geregelt. Das Recht
der Gemeinwesen, Steuern zu erheben, ist
nämlich laut schweizerischer Bundesver-
fassung beschränkt. Ziel ist es, die Fiskal-
hoheit so zu verteilen, dass zum einen die
drei Gemeinwesen sich nicht gegenseitig
behindern und zum andern den Steuer-
pflichtigen keine übermässige Last aufge-
bürdet wird. Deshalb spricht die Bundes-
verfassung dem Bund das Recht zur Erhe-
bung bestimmter Steuern zu und den Kan-
tonen ab. 

Die Grundzüge der föderalistischen Ord-
nung des Bundesstaates, d.h. die Kompe-
tenzverteilung zwischen Bund und Kanto-
nen, sind in Artikel 3 der Bundesverfassung
(nachstehend BV) folgendermassen um-
schrieben:

«Die Kantone sind souverän, soweit ihre
Souveränität nicht durch die Bundesver-
fassung beschränkt ist; sie üben alle Rech-
te aus, die nicht dem Bund übertragen
sind.»

Auf die Steuern übertragen heisst diese
Kompetenzverteilung Folgendes:

✘ Der Bund darf nur diejenigen Steuern er-
heben, zu deren Erhebung ihn die Bun-
desverfassung ausdrücklich ermächtigt.
Die Tatsache, dass die Verfassung den
Bund zur Erhebung einer Steuer ermäch-
tigt, schliesst aber nicht ohne weiteres das
Recht der Kantone aus, eine gleichartige
Steuer ebenfalls zu erheben; dazu bedarf
es eines ausdrücklichen Verbotes. So
kommt es, dass sowohl Bund wie Kantone

direkte Steuern wie beispielsweise Ein-
kommens- und Gewinnsteuern erheben.

✘ Die Kantone hingegen sind in der Wahl
der zu erhebenden Steuern und der Ver-
wendung der daraus resultierenden Ein-
nahmen grundsätzlich frei, es sei denn, die
Bundesverfassung verbiete ausdrücklich
die Erhebung bestimmter Steuern durch die
Kantone oder behalte sie ausschliesslich
dem Bund vor.
Da sich das ausschliessliche Steuererhe-
bungsrecht beim Bund auf verhältnismäs-
sig wenige Abgabearten beschränkt (Art.
130 BV: Mehrwertsteuer; Art. 131 BV: be-
sondere Verbrauchssteuern; Art. 132 BV:
Stempelabgaben und Verrechnungssteuer;
Art. 133 BV: Zölle), haben die Kantone
weiten Spielraum für die Ausgestaltung ih-
rer Steuern.
So besitzt jeder Kanton sein eigenes Steu-
ergesetz und besteuert ganz nach seinem
Willen Einkommen und Vermögen der
natürlichen Personen, Gewinn und Kapital
der juristischen Personen, Erbschaften und
Schenkungen, Grundstückgewinne usw.

✘ Die rund 3’000 Gemeinden dürfen nur
im Rahmen der ihnen von ihrem Kanton er-
teilten Ermächtigung Steuern erheben.2)

2) Den Gemeinden wird das Recht, Steuern zu erheben,
eingeräumt, weil ihnen als autonomen Selbstverwaltungs-
körpern in der gesellschaftlichen Struktur unseres Landes
eine sehr grosse Bedeutung zukommt. Neben Aufgaben,
die ihnen als lokale Lebensgemeinschaften erwachsen,
sind den Gemeinden in weitem Masse auch Aufgaben
übertragen, deren Erfüllung anderswo in den ausschliess-
lichen Bereich staatlicher Kompetenzen fällt, wie nament-
lich das Primarschulwesen, die Sozialfürsorge und das Ge-
sundheitswesen.
Auch wenn diese Aufgaben teilweise unter staatlicher
Oberaufsicht und mit finanzieller Beihilfe des Staates aus-
geübt werden, so ist die Bestreitung der daraus erwachse-
nen Kosten im Wesentlichen doch Sache der Gemeinden.
Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit, diese an der Aus-
schöpfung der vorhandenen Finanzquellen teilnehmen zu
lassen. Hand in Hand mit der funktionellen Autonomie der
Gemeinden geht daher auch deren fiskalische Selbststän-
digkeit.



1
2

Im Gegensatz zur ursprünglichen Hoheit
spricht man hier von abgeleiteter oder de-
legierter Steuerhoheit, was jedoch nichts
an der Tatsache ändert, dass es sich eben
doch um eine echte Steuerhoheit handelt,
die sich neben derjenigen des Bundes und
der Kantone als wesentliches drittes Ele-
ment in das Bild des schweizerischen Steu-
ersystems einfügt.
In der Praxis erheben die Gemeinden die-
se Steuern nach eigenen Grundsätzen,
manchmal auch als Vielfaches des kanto-
nalen Grundtarifes, d.h. der einfachen
Staatssteuer, oder als Vielfaches der effek-
tiv geschuldeten Staatssteuer.
Den Gemeinden wird durch die Kantons-
verfassungen zugebilligt, welche Steuern
sie zu ihren Gunsten erheben können.

Die in der Schweiz erhobenen Steuern wer-
den unterteilt in Steuern vom Einkommen
und Vermögen sowie in Verbrauchs- und
Besitzes- und Aufwandsteuern. Von beiden
Kategorien, die gewöhnlich als direkte
bzw. indirekte Steuern bezeichnet werden,
erheben Bund, Kantone und Gemeinden
einzelne Steuern.

Die schweizerische Steuergesetzgebung
ist durch folgende in der Bundesverfassung
verankerte Gestaltungsprinzipien gekenn-
zeichnet:

✘ Grundsatz der Rechtsgleichheit (Art. 8
BV)

✘ Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit (Art. 27 BV)

✘ Grundsatz der Eigentumsgarantie (Art.
26 BV)

✘ Grundsatz der Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit (Art. 15 BV)

✘ Verbot der interkantonalen Doppelbe-
steuerung (Art. 127 Abs. 3 BV)

✘ Verbot ungerechtfertigter Steuervergüns-
tigungen (Art. 129 Abs. 3 BV)
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4   Internationale Doppel-
besteuerung

Eine Doppelbesteuerung ergibt sich aus
der Überschneidung verschiedener Steuer-
hoheiten. Sie führt dazu, dass dasselbe
Steuersubjekt gleichzeitig für das gleiche
Steuerobjekt durch verschiedene Steuer-
gewalten zu gleichen oder gleichartigen
Steuern herangezogen wird. Doppelbe-
steuerungen kommen sowohl im Verhältnis
zwischen Kantonen (interkantonales Ver-
hältnis) als auch zwischen souveränen
Staaten (internationales Verhältnis) vor. In-
terkantonale Doppelbesteuerungskonflikte
werden durch die Praxis des Schweizeri-
schen Bundesgerichts geregelt. Die Ver-
meidung der internationalen Doppelbe-
steuerung wird durch zwischenstaatliche
Abkommen geregelt.

Heute hat die Schweiz mit mehr als sech-
zig Staaten umfassende Abkommen ab-
geschlossen. 

Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
bestehen hauptsächlich zwei Methoden,
nämlich die Befreiungsmethode und die
Anrechnungsmethode. Bei der ersteren
verzichtet der Wohnsitzstaat gemäss Ab-
kommen auf die Besteuerung von steuer-
barem Einkommen und/oder Vermögen,
das im Quellen- bzw. Gelegenheitsstaat
liegt, behält sich aber vor, sie für die Be-
rechnung anderer Einkommen oder des
übrigen Vermögens zu berücksichtigen, um
einen Progressionsvorteil auszuschliessen
(Progressionsvorbehalt); bei der zweiten
Methode können beide Staaten besteuern,
wobei der Wohnsitzstaat in den Fällen, 
bei denen dem Quellenstaat das primä-
re Besteuerungsrecht staatsvertraglich zu-
kommt, dessen Steuer an seine eigene 
Steuer anzurechnen hat.

Der Anhang enthält diesbezüglich unter Zif-
fer 1 zwei Tabellen:

✘ die vom Bund abgeschlossenen Doppel-
besteuerungsabkommen

✘ die Steuerentlastungen für schweizeri-
sche Dividenden und Zinsen.



Die einzelnen SteuernIII

1
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3) Die folgenden Seiten beschränken sich auf eine Be-
schreibung der wichtigsten Bundessteuern. So wird z.B. die
«Wehrpflichtersatzabgabe» nicht erwähnt, da es sich nicht
um eine Steuer im eigentlichen Sinn handelt, sondern um
einen geldwerten Ersatz, den alle nicht Militär- oder Zivil-
dienst leistenden Schweizer Bürger zu entrichten haben.
Dasselbe gilt auch für einige besondere Verbrauchssteu-
ern, so die Tabak- und die Biersteuer, die Steuer auf Spiri-
tuosen sowie die Mineralölsteuer und die Automobilsteuer,
welche nachstehend nicht näher dargelegt werden.
Die Aufstellung auf Seite 10 gibt eine Übersicht über sämt-
liche Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern.

4) Das herkömmliche Praenumerandosystem (zweijährige
Veranlagung mit Vergangenheitsbemessung) findet in der
Steuerperiode 2001/2002 (Bemessungsjahre 1999 und
2000) nur noch in den Kantonen Tessin, Waadt und Wallis
Anwendung.

5) Die schweizerischen Steuergesetze gehen vom Grund-
satz aus, dass die Familie bezüglich Einkommen und Ver-
mögen eine wirtschaftliche Einheit bildet. Dies hat zur Fol-
ge, dass das Einkommen, welches die Ehefrau erzielt, zum
Einkommen des Ehemannes gerechnet wird.

1 Bundessteuern3)

1.1 Steuern vom 
Einkommen/Gewinn 
sowie andere direkte 
Abgaben

Direkte Bundessteuer

Gesetzliche Grundlage
Art. 128 BV 
Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte
Bundessteuer (DBG).

Allgemein

Die direkte Bundessteuer beschränkt sich
bei natürlichen Personen auf das Einkom-
men; bei juristischen Personen wird allge-
mein der Gewinn der Steuer unterstellt.

Für natürliche Personen wird die Steuer in
der Regel jährlich auf Grund des im Steuer-
jahr tatsächlich erzielten Einkommens ver-
anlagt.4) Bei den juristischen Personen wird
die Steuer für jede Steuerperiode (die dem
Geschäftsjahr entspricht) veranlagt.
Der Bezug erfolgt ebenfalls jährlich und
wird durch die Kantone für den Bund und
unter dessen Aufsicht vorgenommen. 

Einkommenssteuer

Steuerpflichtig sind in der Regel natürliche
Personen, die in der Schweiz ihren Wohn-
sitz haben oder sich in der Schweiz auf-
halten und hier eine Erwerbstätigkeit aus-
üben (= unbeschränkte Steuerpflicht).

Des Weitern sind natürliche Personen mit
Wohnsitz im Ausland beschränkt steuer-
pflichtig, wenn wirtschaftliche Beziehun-
gen zu bestimmten Steuerobjekten in der
Schweiz bestehen (z.B. Grundeigentum,
Betriebsstätten usw.).

Gemäss dem Grundsatz der Familienbe-
steuerung5) werden die Einkommen der in
ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten un-
abhängig von ihrem Güterstand zusam-
mengerechnet (siehe hierzu auch Teil IV,
Ziffer 3).

Die direkte Bundessteuer erfasst das ge-
samte Einkommen, wie zum Beispiel:

✘ Einkommen aus selbstständiger und un-
selbstständiger Erwerbstätigkeit

✘ Ersatzeinkommen (wie Renten, Pensio-
nen und Ruhegehälter)

✘ Nebeneinkommen (wie Dienstaltersge-
schenke und Trinkgelder)

✘ Einkommen aus beweglichem und un-
beweglichem Vermögen

✘ Vermögensgewinne sowie Wertvermeh-
rungen auf Sachen und Rechten, die in
der Buchhaltung ausgewiesen werden

✘ Lotterie- und Totogewinne.

Vom Bruttoeinkommen können die so ge-
nannten Gewinnungskosten, d.h. Aufwen-
dungen, die zur Erzielung dieser Einkünfte
notwendig waren (z.B. Berufsauslagen),
grundsätzlich abgezogen werden.

Daneben werden so genannte allgemeine
Abzüge für Versicherungsbeiträge, für Prä-
mien und Beiträge an die Alters-, berufli-
che oder individuelle Vorsorge, für Dop-
pelverdiener, usw. sowie Sozialabzüge für
Kinder und unterstützungsbedürftige Per-
sonen gewährt.



Die Tarife der direkten Bundessteuer für das
Einkommen natürlicher Personen sind pro-
gressiv ausgestaltet. Für in ungetrennter
Ehe lebende Verheiratete und Einelternfa-
milien kommt ein günstigerer Tarif zur An-
wendung als für die übrigen Steuerpflich-
tigen (System des «Doppeltarifs»).

Die Tarife sind direkt anwendbar für die
Steuerberechnung; es gelangt kein jährli-
ches Vielfaches zur Anwendung. (Für Ein-
zelheiten siehe Teil IV, Ziffer 2.)

Der gesetzliche Höchstsatz beträgt 11,5%
(Art. 128 Abs. 1 Bst. a BV).
Die Folgen der kalten Progression werden
ausgeglichen (Indexklausel).

Gewinnsteuer juristischer Personen

Steuerpflichtig sind in der Regel juristische
Personen, die ihren Sitz oder ihre tatsäch-
liche Verwaltung in der Schweiz haben.
Es werden zwei Gruppen von juristischen
Personen unterschieden:
• Kapitalgesellschaften (Aktiengesell-

schaften, Kommanditaktiengesellschaf-
ten, Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung) und Genossenschaften

• übrige juristische Personen (Vereine, Stif-
tungen, öffentlich-rechtliche und kirchli-
che Körperschaften und Anstalten sowie
Anlagefonds mit direktem Grundbesitz).

Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften

Diese Gesellschaften entrichten auf Bun-
desebene eine proportionale Gewinnsteu-
er von 8,5%.
Ein jährliches Vielfaches kommt nicht zur
Anwendung.

Beteiligungsgesellschaften sind Gesell-
schaften, die massgeblich am Kapital an-
derer Unternehmen beteiligt sind. Sie wer-
den durch eine Verminderung der Ge-
winnsteuer im Verhältnis des Nettoertrags
aus Beteiligungen zum gesamten Reinge-
winn begünstigt. Dies geschieht, um eine
doppelte oder mehrfache wirtschaftliche
Besteuerung zu vermeiden, die sich erge-

ben würde, wenn die an einem anderen
Unternehmen beteiligte Gesellschaft die
von jenem ausgeschütteten (und schon ver-
steuerten) Gewinne nochmals versteuern
müsste.
Reine Holdinggesellschaften, also solche
Gesellschaften, die zu 100% aus Beteili-
gungen bestehen, schulden daher keine
Gewinnsteuer.

Übrige juristische Personen

Vereine, Stiftungen, öffentlich-rechtliche
und kirchliche Körperschaften und Anstal-
ten sowie die Körperschaften des kanto-
nalen Rechts entrichten auf Bundesebene
in der Regel eine proportionale Gewinn-
bzw. Einkommenssteuer von 4,25%, sofern
sie nicht auf Grund ihres gemeinnützigen,
sozialen oder ähnlichen Zwecks oder we-
gen ihres bescheidenen Einkommens von
der Steuerpflicht befreit sind.
Dasselbe gilt für Anlagefonds mit direktem
Grundbesitz.

Eidgenössische Verrechnungs-
steuer

Gesetzliche Grundlage
Art. 132 Abs. 2 BV
Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrech-
nungssteuer (VStG).

Besteuerungsgrundsatz

Die Verrechnungssteuer wird als Quellen-
steuer auf dem Ertrag des beweglichen Ka-
pitalvermögens (35%; insbesondere auf
Zinsen und Dividenden), von Lotteriege-
winnen aus schweizerischer Quelle (35%)
und Versicherungsleistungen (8 oder 15%)
erhoben. 
Unter bestimmten Voraussetzungen wird
sie durch Verrechnung mit den Kantons-
und Gemeindesteuern oder in bar
zurückerstattet. Der in der Schweiz wohn-
hafte Pflichtige, der seiner Deklarations-
pflicht nachkommt, wird durch die Steuer
somit nicht endgültig belastet.

Steuerpflichtig sind die inländischen
Schuldner der steuerbaren Leistung. Sie ha- 1
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ben die Steuer auf der steuerbaren Leistung
zu entrichten und diese durch entspre-
chende Kürzung des geschuldeten Betrags
auf deren Empfänger zu überwälzen. Hat
diese Person den Wohnsitz im Inland, so
hat sie Anrecht auf Rückerstattung bzw. An-
rechnung, sofern sie die mit der Verrech-
nungssteuer belasteten Einkünfte und die
dazugehörigen Vermögensbestandteile
deklariert. Damit soll die Steuerhinterzie-
hung für den inländischen Steuerpflichti-
gen unattraktiv gemacht werden.

Für im Ausland wohnhafte Steuerpflichtige
stellt die Verrechnungssteuer grundsätzlich
eine endgültige Belastung dar. Nur Perso-
nen, deren Wohnsitzstaat mit der Schweiz
ein Doppelbesteuerungsabkommen abge-
schlossen hat, können je nach Ausgestal-
tung dieses Abkommens Anspruch auf die
ganze oder teilweise Rückerstattung der
Verrechnungssteuer erheben, sofern sie
den Nachweis erbringen, dass sie die der
Verrechnungssteuer unterliegenden Erträ-
ge in ihrem Wohnsitzstaat versteuern.

Eidgenössische Stempelabgaben

Gesetzliche Grundlage
Art. 132 Abs. 1 BV
Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelabga-
ben (StG).

Besteuerungsgrundsatz

Gegenstand der Besteuerung bilden Vor-
gänge des Rechtsverkehrs, insbesondere
die Ausgabe und der Handel von Wert-
papieren, also die Kapitalbeschaffung und
der Kapitalverkehr. Es gibt drei verschie-
dene Abgabearten:

Die Emissionsabgabe wird auf der Ausga-
be sowie der Erhöhung des Nennwerts von
inländischen Wertpapieren (Aktien, An-
teilscheinen von GmbH und Genossen-
schaften, Partizipationsscheinen, Genuss-
scheinen, Obligationen und Geldmarktpa-
pieren) erhoben. Abgabepflichtig sind die
inländischen Emittenten, die Beteiligungs-
rechte oder Obligationen ausgeben.

Die Abgabe auf inländischen Beteili-
gungsrechten beträgt 1%. Bei der Grün-
dung oder Kapitalerhöhung einer Aktien-
gesellschaft oder einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung gilt für entgeltlich aus-
gegebene Beteiligungsrechte generell eine
Freigrenze für die ersten 250’000 Fran-
ken. 
Die Abgabe auf inländischen Obligatio-
nen beträgt bei Anleihensobligationen
1,2‰ für jedes volle oder angefangene
Jahr der maximalen Laufzeit, bei Kassen-
obligationen 0,6‰ für jedes Laufzeitjahr.

Die Begründung oder Erhöhung von Betei-
ligungsrechten im Zusammenhang mit Fu-
sionen, Umwandlungen oder Aufspaltun-
gen von Kapitalgesellschaften oder Ge-
nossenschaften sowie die Sitzverlegung 
einer ausländischen Gesellschaft in die
Schweiz sind von der Emissionsabgabe
ausgenommen.
Ebenso befreit davon sind die anerkannten
Risikokapitalgesellschaften.

Die Umsatzabgabe wird erhoben auf den
Käufen und Verkäufen von in- und auslän-
dischen Wertpapieren, die von inländi-
schen Effektenhändlern sowie ausländi-
schen Mitgliedern einer schweizerischen
Börse (so genannten Remote members)
getätigt werden. 
Unter die zur Entrichtung der Umsatzab-
gabe verpflichteten Effektenhändler fallen
neben den dem Bankengesetz unterstellten
Banken vor allem auch Anlageberater und
Vermögensverwalter sowie Holdinggesell-
schaften. 

Namentlich die Ausgabe von Euro-Obli-
gationen, der Handel mit Obligationen im
Ausland/Ausland-Geschäft, der Handel
mit Bezugsrechten, Optionen und Geld-
marktpapieren, bestimmte ausländische
Anleger sowie die Handelsbestände der
gewerbsmässigen Effektenhändler und der
Handel für Rechnung von in- und auslän-
dischen Anlagefonds sind von der Um-
satzabgabe befreit.



Die Abgabe beträgt 1,5‰ für inländische
bzw. 3‰ für ausländische Wertpapiere.
Die Abgabe berechnet sich jeweils auf dem
Entgelt, d.h. auf dem beim Kauf oder Ver-
kauf eines Wertpapiers bezahlten Preis.

Der Abgabe auf Versicherungsprämien un-
terliegen Prämienzahlungen für Haftpflicht-
und Kaskoversicherungen sowie für be-
stimmte Sachversicherungen. Ausgenom-
men sind insbesondere Personenversiche-
rungen wie Lebensversicherungen mit pe-
riodischer Prämienzahlung sowie Unfall-
und Krankenversicherungen. Abgabe-
pflichtig ist in der Regel der inländische Ver-
sicherer.

Die Abgabe wird auf der Versicherungs-
prämie berechnet und beträgt 5% (bzw.
2,5% für mittels Einmalprämie finanzierte
rückkaufsfähige Lebensversicherungen).

Der Abgabepflichtige hat sich unaufgefor-
dert bei der Eidgenössischen Steuerver-
waltung zu melden, die vorgeschriebenen
Abrechnungen und Belege einzureichen
und gleichzeitig die Abgabe zu entrichten
(Selbstveranlagung).

1.2 Verbrauchsbelastung

Mehrwertsteuer

Gesetzliche Grundlage
Art. 130 BV
Bundesgesetz vom 2. September 1999 über die Mehr-
wertsteuer (MWSTG).

Besteuerungsgrundsatz

Bei der Mehrwertsteuer handelt es sich um
eine allgemeine Verbrauchs- und Konsum-
steuer. Sie wird auf allen Phasen der Pro-
duktion und Verteilung sowie bei der Ein-
fuhr von Gegenständen erhoben, ferner
beim inländischen Dienstleistungsgewerbe
und bei den Bezügern von Dienstleistungen
von Unternehmen mit Sitz im Ausland.

Steuerpflichtig ist, wer eine selbstständige
berufliche oder gewerbliche Tätigkeit
zwecks Erzielung von Einnahmen ausübt,
sofern seine Lieferungen, seine Dienstleis-
tungen und sein Eigenverbrauch im Inland
jährlich insgesamt 75’000 Franken über-
steigen. Ferner entrichtet die Mehrwert-
steuer wer für mehr als 10’000 Franken im
Jahr steuerbare Dienstleistungen bei Un-
ternehmen mit Sitz im Ausland bezieht so-
wie der Zollzahlungspflichtige bei der Ein-
fuhr von Gegenständen.

Bemessungsgrundlage ist bei im Inland er-
brachten Lieferungen und Dienstleistungen
das vereinbarte bzw. vereinnahmte Brut-
toentgelt. Durch den Vorsteuerabzug wird
eine Steuerkumulation (steuerbarer Einkauf
und Versteuerung des Umsatzes) vermie-
den: Jeder Steuerpflichtige kann von der
durch seine Umsätze ausgelösten Brutto-
steuer die Summe sämtlicher Vorsteuern ab-
ziehen (Netto-Allphasenprinzip).

Da die Mehrwertsteuer vom Konsumenten
getragen werden soll, wird sie in der Re-
gel auf ihn überwälzt, indem sie in den Ver-
kaufspreis eingerechnet oder als separate
Position auf der Rechnung aufgeführt wird.
Ein Hinweis auf die Steuer ist aber nur steu-
erpflichtigen Leistungserbringern gestattet.

1
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Besonderheiten

Es wird unterschieden zwischen von der
Mehrwertsteuer befreiten und von ihr aus-
genommenen Umsätzen. Auf beiden Um-
satzkategorien muss keine Steuer entrich-
tet werden. Ein Unterschied besteht jedoch
beim Anspruch auf Vorsteuerabzug. Dieser
Anspruch besteht nur für den Bezug von
Gegenständen und Dienstleistungen, wel-
che zur Erzielung von Umsätzen verwen-
det werden, die von der Steuer befreit sind
(echte Steuerbefreiung). Dienen die bezo-
genen Gegenstände und Dienstleistungen
hingegen zur Bewirkung von Umsätzen,
die von der Steuer ausgenommen sind,
darf kein Vorsteuerabzug gemacht werden
(unechte Steuerbefreiung).

Von der Steuer befreit sind insbesondere:
✘ Exportlieferungen, sofern die Ausfuhr

nachgewiesen ist;
✘ Transportleistungen über die Grenze;
✘ Dienstleistungen an Empfänger mit Ge-

schäfts- oder Wohnsitz im Ausland (seit
dem 1.1.2001 unterliegen Auslandum-
sätze nicht der Mehrwertsteuer). 

Von der Steuer ausgenommen sind insbe-
sondere:
✘ Leistungen im Bereich des Gesundheits-

wesens, der Sozialfürsorge, der sozia-
len Sicherheit;

✘ Leistungen der Erziehung, des Unter-
richts sowie der Kinder- und Jugendbe-
treuung;

✘ kulturelle Leistungen;
✘ Versicherungsumsätze;
✘ Umsätze im Bereich des Geld- und Ka-

pitalverkehrs (mit Ausnahme der Vermö-
gensverwaltung und des Inkassoge-
schäftes);

✘ Übertragung und Bestellung von dingli-
chen Rechten an Grundstücken sowie de-
ren Überlassung zum Gebrauch oder zur
Nutzung;

✘ Wetten, Lotterien und sonstige Glücks-
spiele;

✘ Lieferungen von als solchen verwende-
ten inländischen amtlichen Wertzeichen.

Steuermass

Normalsatz: Die Steuer beträgt 7,6%.
Sondersatz: 3,6% für Beherbergungsleis-
tungen (beispielsweise Übernachtung mit
Frühstück).
Reduzierter Satz: Für bestimmte Güterka-
tegorien besteht ein reduzierter Satz von
2,4%, insbesondere für:
✘ Ess- und Trinkwaren, ausgenommen al-

koholische Getränke und gastgewerbli-
che Leistungen;

✘ Vieh, Geflügel, Fische;
✘ Sämereien, lebende Pflanzen, Schnitt-

blumen;
✘ Getreide;
✘ Futter- und Düngemittel usw.;
✘ Medikamente;
✘ Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und be-

stimmte andere Druckerzeugnisse;
✘ Dienstleistungen der Radio- und Fern-

sehgesellschaften (Ausnahme: Normal-
satz für Dienstleistungen mit gewerbli-
chem Charakter).

Bemerkung:
Die Eidgenössische Steuerverwaltung ermöglicht Steuer-
pflichtigen mit einem Jahresumsatz bis 3 Millionen Fran-
ken und einer Steuerzahllast von höchstens 60’000 Fran-
ken pro Jahr eine vereinfachte Steuerabrechnung. Es han-
delt sich dabei um eine pauschale Abrechnung mit so ge-
nannten Saldosteuersätzen für gewisse Branchen. 
Bei Anwendung eines Saldosteuersatzes muss die an die
Steuer auf den Umsätzen anrechenbare Vorsteuer nicht
mehr ermittelt werden, weil diese bereits bei der Festlegung
des Saldosteuersatzes berücksichtigt wurde (Beispiele: Sal-
dosteuersatz für Architekten = 6%, für Lebensmittelhändler
= 0,6%). Die Saldosteuersätze dienen nur der Berechnung
der Steuer in der Abrechnung mit der Eidg. Steuerverwal-
tung; gegenüber den Leistungsempfängern müssen die ge-
setzlichen Steuersätze von 7,6%, 3,6% oder 2,4% ange-
wendet werden.

Zollabgaben

Gesetzliche Grundlage
Art. 133 BV
Zollgesetz vom 1. Oktober 1925.

Besteuerungsgrundsatz

Die Schweiz kennt Einfuhrzölle, die durch
den Zolltarif festgesetzt sind. Es handelt
sich dabei fast durchwegs um Gewichts-
zölle.
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AG = Aargau
AI = Appenzell-Innerrhoden
AR = Appenzell-Ausserrhoden
BE = Bern
BL = Basel-Land
BS = Basel-Stadt
FR = Freiburg
GE = Genf
GL = Glarus
GR = Graubünden
JU = Jura
LU = Luzern
NE = Neuenburg

NW = Nidwalden
OW = Obwalden
SG = St. Gallen
SH = Schaffhausen
SO = Solothurn
SZ = Schwyz
TG = Thurgau
TI = Tessin
UR = Uri
VD = Waadt
VS = Wallis
ZG = Zug
ZH = Zürich

Die Kantonsbezeichnungen sind wie folgt abgekürzt:

6) Wie schon bei den Bundessteuern beschränken sich die
nachfolgenden Ausführungen auf die wichtigsten Kantons-
und Gemeindesteuern. Für eine Übersicht über sämtliche
kantonalen und kommunalen Steuern sei auf die Aufstel-
lung auf S. 10 verwiesen.

2 Kantons- und Gemeindesteuern6)
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Gesetzliche Grundlagen
26 kantonale Steuergesetze, verschiedene Gemeinde-
reglemente (aus Gründen des Föderalismus besitzt jeder
Kanton sein eigenes Steuergesetz) sowie das Bundesgesetz
vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden. (Für Einzel-
heiten siehe Teil I, S. 8.)

Wie schon eingangs erwähnt, sind die
Kantone ermächtigt, jede Steuer zu erhe-
ben, die der Bund nicht ausschliesslich für
sich beansprucht.

Die Gemeinden dürfen dagegen nur im
Rahmen der ihnen vom Kanton erteilten Er-
mächtigung Steuern erheben (delegierte
Steuerhoheit). Vielfach erheben die Ge-
meinden ihre Steuern in der Form von Zu-
schlägen zur kantonalen Steuer oder sie
partizipieren am kantonalen Steuerertrag.
Die von den Gemeinden erhobenen Steu-
ern sind in einigen Kantonen in eigenen
Gemeindereglementen, in andern Kanto-
nen in kantonalen Gesetzen geregelt.

Die Kirchgemeinden der drei Landeskir-
chen (der Reformierten, Römisch-Katholi-
schen und - soweit vertreten - Christkatho-
lischen Kirche) erheben in fast allen Kan-
tonen von ihren Mitgliedern und meistens
auch von den im Kanton steuerpflichtigen
juristischen Personen eine Kirchensteuer. 

2.1 Steuern vom Ein-
kommen/Gewinn und 
Vermögen/Kapital

Vorbemerkungen

Einkommens-/Gewinn- und Vermögens-/
Kapitalsteuern sind periodische Steuern.
Ihre Erhebung bedarf also der zeitlichen
Abgrenzung. Der Zeitraum, für welchen
die Steuer geschuldet wird, ist dabei durch
die Steuerperiode geregelt. Für die Be-
messung und Veranlagung der Steuern ist
im Weiteren die Bemessungsperiode mass-
gebend. 
(Für Einzelheiten siehe Teil IV, Ziffer 1.)

Im Allgemeinen werden diese Steuern auf
Grund einer Steuererklärung veranlagt,
die der Steuerpflichtige auszufüllen und der
Steuerverwaltung einzureichen hat.

In den meisten Kantonen besteht das Steu-
ermass aus zwei Teilen, nämlich dem ge-
setzlich festgelegten Steuersatz und dem
periodisch festzusetzenden Steuerfuss.
(Für Einzelheiten siehe Teil IV, Ziffer 2.)

Die mit dem Steuersatz multiplizierten Steu-
erfaktoren (z.B. steuerbares Einkommen,
steuerbares Vermögen oder steuerbarer
Gewinn) ergeben die einfache Staatssteu-
er. Die effektiv zu entrichtende Steuer er-
gibt sich aber erst durch die Multiplikation
dieser einfachen Staatssteuer mit dem Steu-
erfuss. Dieser wird als Koeffizient oder in
Prozenten des Steuersatzes ausgedrückt;
er wird durch die Legislative in der Regel
jährlich bestimmt.

Bei den Einkommens- und Vermögenssteu-
ern verwenden die Gemeinden in der Re-
gel die gleiche Bemessungsgrundlage und
den gleichen Tarif wie der Kanton.
Die Gemeinden erheben diese Steuern als
Vielfaches des kantonalen Grundtarifes,
d.h. der einfachen Staatssteuer, oder als
Vielfaches der effektiv geschuldeten Staats-
steuer.
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Mit wenigen Ausnahmen gilt dieses System
auch für die Gewinn- und Kapitalsteuer der
juristischen Personen.

Die Einkommenssteuer 
natürlicher Personen

Sämtliche Kantone und Gemeinden kennen
heute das System der allgemeinen Ein-
kommenssteuer mit ergänzender Vermö-
genssteuer. Die Einkommenssteuer ist in
ihrem Aufbau der direkten Bundessteuer
natürlicher Personen ähnlich.

In allen Kantonen wird das Gesamtein-
kommen, ohne Unterscheidung der Einzel-
elemente, besteuert. Die natürlichen Per-
sonen haben namentlich ihr Erwerbsein-
kommen aus selbstständiger oder un-
selbstständiger Tätigkeit, ihr Ersatz- oder
Nebeneinkommen sowie den Vermögens-
ertrag aus beweglichem und unbewegli-
chem Vermögen, usw. zu versteuern.

Bei der Besteuerung der Ehegatten stützt
sich das schweizerische Steuersystem auf
das Prinzip der Familienbesteuerung. Dies
bedeutet, dass die Einkommen der Ehe-
gatten in gemeinsamem Haushalt zusam-
mengerechnet werden und in der Regel
auch das Einkommen minderjähriger Kin-
der dem Inhaber der elterlichen Sorge zu-
gerechnet wird. Eine Ausnahme bildet al-
lerdings das Erwerbseinkommen Minder-
jähriger, für welches eine selbstständige
Steuerpflicht besteht.
(Für Einzelheiten siehe Teil IV, Ziffer 3.)

Vom so ermittelten Bruttogesamteinkom-
men können Aufwendungen, die im Zu-
sammenhang mit der Einkommenserzie-
lung stehen (z.B. Berufsauslagen oder Ge-
winnungskosten) in Abzug gebracht wer-
den. 

Im Weitern werden allgemeine Abzüge
(Abzug für Versicherungsbeiträge, Prä-
mien und Beiträge an die AHV/IV/EO,
Beiträge für die berufliche und individu-
elle Vorsorge, private Schuldzinsen, Dop-
pelverdienerabzug, usw.) sowie Sozialab-

züge (persönlicher Abzug, Abzug für Ver-
heiratete, Abzug für Einelternfamilien, Ab-
zug für Kinder, Abzug für unterstützungs-
bedürftige Personen, usw.) zugelassen.
Die Höhe dieser Abzüge variiert von Kan-
ton zu Kanton erheblich.

Die Einkommenssteuertarife sind in allen
Kantonen progressiv ausgestaltet, d.h. der
Steuersatz erhöht sich mit steigendem Ein-
kommen bis zum Erreichen einer bestimm-
ten Grenze. Schärfe und Wirkung der Pro-
gressivität sind dabei von Kanton zu Kan-
ton verschieden.

Sämtliche Kantone tragen der Familiensi-
tuation Rechnung, indem sie – anstelle oder
zusätzlich zum Verheiratetenabzug – einen
Doppeltarif anwenden oder nach dem
Splittingverfahren oder nach Konsumein-
heiten besteuern. 

Besteuerung an der Quelle

Alle Kantone besteuern das Erwerbsein-
kommen von Ausländern ohne Niederlas-
sungsbewilligung, die nur vorübergehend
in der Schweiz arbeiten, an der Quelle
(Quellensteuer). 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die ge-
schuldete Steuer vom Lohn abzuziehen und
der Steuerbehörde abzuliefern. Dieser Ab-
zug deckt dabei die Einkommenssteuern
des Bundes, der Kantone und der Ge-
meinden (einschliesslich allfälliger Kir-
chensteuern). 
(Für Einzelheiten siehe Teil IV, Ziffer 4.)

Besteuerung nach dem Aufwand

Sämtliche Kantone lassen den in der
Schweiz niedergelassenen, aber hier nicht
erwerbstätigen und nie erwerbstätig ge-
wesenen Ausländern die Wahl zwischen
der Entrichtung einer ordentlich veranlag-
ten Steuer und der Bezahlung einer pau-
schal festgesetzten Steuer.
Bemessungsgrundlage dieser Steuer bil-
den in der Regel die jährlichen Aufwen-
dungen des Steuerpflichtigen. 
(Für Einzelheiten siehe Teil IV, Ziffer 5.)



Die Vermögenssteuer natürlicher
Personen

Im Gegensatz zum Bund erheben alle Kan-
tone und Gemeinden eine Steuer vom Ver-
mögen natürlicher Personen.

Gegenstand der Steuer bildet in der Regel
das Gesamtvermögen. Dieses umfasst alle
vermögenswerten Sachen und Rechte, die
der Steuerpflichtige zu Eigentum oder
Nutzniessung hat. Sie werden grundsätz-
lich zum Verkehrswert bemessen.

Zum steuerbaren Vermögen gehören ins-
besondere: bewegliches (z.B. Wertschrif-
ten, Bankguthaben, Auto) und unbewegli-
ches Vermögen, rückkaufsfähige Lebens-
und Rentenversicherungen sowie das in ei-
nem Geschäftsbetrieb investierte Vermö-
gen.
Hausrat und persönliche Gebrauchsge-
genstände werden nicht besteuert.

Bemessungsgrundlage für die Vermögens-
steuer ist das Reinvermögen, d.h. das um
die gesamten nachgewiesenen Schulden
reduzierte Bruttovermögen des Steuer-
pflichtigen.

Im Weiteren werden vom Reinvermögen
auch besondere Abzüge (Sozialabzüge)
gewährt, die allerdings von Kanton zu Kan-
ton variieren.

Die Vermögenssteuertarife sind mehrheit-
lich progressiv ausgestaltet.
Die meisten Kantone gewähren zudem be-
stimmte Steuerfreibeträge.

Entrichtet ein ausländischer Staatsan-
gehöriger die Steuer nach dem Aufwand,
ist damit gleichzeitig auch die Vermö-
genssteuer abgegolten.

Kopf-, Personal- oder Haushalt-
steuer

Diese in der Regel fixe kantonale und/oder
kommunale Steuer wird in der Minderheit
der Kantone von volljährigen oder er-
werbstätigen Personen verlangt. Sie wird
zusätzlich zur Einkommenssteuer erhoben;
ihre Ansätze sind niedrig.

Gewinn- und Kapitalsteuer
juristischer Personen

Auch für die Kantons- und Gemeindesteu-
ern gilt – wie für die direkte Bundessteuer
– der Grundsatz, dass die juristische Per-
son dort zur Steuerleistung herangezogen
wird, wo sie ihren Sitz oder ihre Verwal-
tung hat oder auf Grund bestimmter Tat-
bestände als wirtschaftlich zugehörig zu
betrachten ist.

Alle Kantone und Gemeinden – mit Aus-
nahme der Gemeinden von BS – sehen für
die Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften eine Steuer vom Reingewinn so-
wie eine Steuer vom einbezahlten Grund-
oder Stammkapital und den Reserven vor.

Die Steuern vom Reingewinn sind in der
Regel progressiv ausgestaltet, mit einem
Minimal- und einem Maximalsatz. Inner-
halb dieser Grenzen richtet sich der in Pro-
zenten ausgedrückte Steuersatz meistens
nach der Ertragsintensität oder Rendite
(Verhältnis Gewinn zu Kapital und Reser-
ven).
Die Kantone LU, SZ, OW, NW, FR, AR, AI,
TI, VD, GE und JU besitzen eine proportio-
nale Gewinnsteuer.

Die in Promillen erhobene Steuer vom Ka-
pital ist in fast allen Kantonen proportional
und nur in zwei leicht progressiv ausge-
staltet.

Die Kapitalgesellschaften, deren Erträge
ganz oder teilweise aus schweizerischen
und ausländischen Beteiligungen stammen
(Holdinggesellschaften und Beteiligungs-2
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gesellschaften), geniessen in allen schwei-
zerischen Kantonen Steuererleichterun-
gen. Dadurch wird eine wirtschaftliche
Mehrfachbesteuerung vermieden. 
(Für Einzelheiten siehe Teil IV, Ziffer 6.)

In sämtlichen Kantonen werden auch Ver-
waltungsgesellschaften, die in der Schweiz
zwar ihren Sitz haben, hier aber keine ei-
gentliche Geschäftstätigkeit ausüben, steu-
erlich bevorzugt behandelt.
(Für Einzelheiten siehe Teil IV, Ziffer 6.)

Weiter können die Kantone auf dem Weg
der Gesetzgebung neu gegründete Unter-
nehmen, die dem wirtschaftlichen Interes-
se des Kantons dienen, während maximal
10 Jahren ganz oder teilweise von der Steu-
erpflicht befreien bzw. ihnen Erleichterun-
gen gewähren.
(Für Einzelheiten siehe Teil IV, Ziffer 7.)

Bei den übrigen juristischen Personen (Ver-
einen, Stiftungen, usw.) erfolgt die Be-
steuerung des Gewinns meistens wie bei
den übrigen Kapitalgesellschaften, oft aber
kommt ein eigener Tarif zur Anwendung,
manchmal derjenige für Kapitalgesell-
schaften und nur in wenigen Fällen der Tarif
für natürliche Personen.
Alle Kantone unterwerfen das Reinvermö-
gen dieser Körperschaften einer Kapital-
steuer nach den für die natürlichen Perso-
nen geltenden Bestimmungen, oft jedoch
zu einem besonderen Tarif.

Minimalsteuer

Um auch so genannte nichtgewinnstrebige
Unternehmen, die eine wirtschaftliche Be-
deutung haben, steuerlich zu erfassen, un-
terwirft die Mehrheit der Kantone juristi-
sche Personen einer Minimalsteuer auf Um-
sätzen, Grundeigentum oder investiertem
Kapital, welche anstelle der ordentlichen
Steuer erhoben wird, sofern sie diese über-
steigt. Die anderen Kantone und der Bund
kennen diese Steuer nicht. 

Grundstückgewinnsteuer

Alle Kantone besteuern Grundstückgewin-
ne, die beim Verkauf von Grundstücken des
Steuerpflichtigen erzielt werden. 

In beinahe der Hälfte der Kantone unter-
liegen all diese Grundstückgewinne einer
Sondersteuer, der so genannten Grund-
stückgewinnsteuer. Dabei handelt es sich
um eine exklusive Steuer, d.h. die Gewin-
ne werden ausschliesslich von dieser Steu-
er erfasst und unterliegen keiner weiteren
Belastung.
Die betreffenden Kantone wenden diese
Sondersteuer für die Gewinne sowohl
natürlicher als auch juristischer Personen
an.

In den übrigen Kantonen unterliegen nur
die bei der Veräusserung von Privatver-
mögen erzielten Grundstückgewinne die-
ser Sondersteuer. 
Hingegen werden Kapitalgewinne, die bei
der Veräusserung von Immobilien des Ge-
schäftsvermögens (aus den Aktiva eines
Selbstständigerwerbenden oder einer juris-
tischen Person) erzielt werden oder aus ge-
werbsmässigem Liegenschaftshandel stam-
men, mit der ordentlichen Einkommens-
bzw. Gewinnsteuer erfasst und einfach
zum übrigen Einkommen bzw. Gewinn hin-
zugerechnet.

Im Übrigen werden Gewinne aus dem un-
beweglichen Privatvermögen des Steuer-
pflichtigen vom Bund nicht besteuert.

Kapitalgewinne aus
beweglichem Privatvermögen

Sowohl bei der direkten Bundessteuer wie
auch in allen Kantonen sind Gewinne, die
bei der Veräusserung von beweglichem Pri-
vatvermögen wie Wertpapieren, Gemäl-
den, usw. entstehen, steuerfrei.
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Steuer auf Lotterie- und 
Totogewinnen

Gewinne aus Lotterien, aus Sport-Toto
(Wettspiel zum Ausgang von Fussballspie-
len) und aus ähnlichen Veranstaltungen
(z.B. Wetten zu Pferderennen) werden in
allen Kantonen (ausser BS) besteuert.

Die bei Glücksspielen in schweizerischen
Spielbanken (Casinos) erzielten Gewinne
sind jedoch steuerbefreit.

Liegenschaftssteuer

In rund der Hälfte der Kantone wird das
Grundeigentum nicht nur durch die Ver-
mögens- bzw. die Kapitalsteuer erfasst,
sondern auch durch eine periodisch (jähr-
lich) erhobene Liegenschaftssteuer (die
auch Grund- oder Grundstücksteuer ge-
nannt wird).

Die Liegenschaftssteuer ist zur Hauptsache
eine Gemeindesteuer. Wo sie eine Kan-
tonssteuer ist, sind die Gemeinden in der
Regel prozentual an deren Ertrag beteiligt.

Das Grundstück ist am Ort der gelegenen
Sache zu versteuern, ohne Rücksicht auf
den Wohnsitz des Steuerpflichtigen.

Für die Berechnung der Steuer werden
nichtlandwirtschaftliche Liegenschaften in
der Regel zu deren Verkehrswert, land- und
forstwirtschaftliche Liegenschaften dage-
gen zum Ertragswert bemessen. Die Lie-
genschaftssteuer wird dabei auf dem vol-
len Wert der Grundstücke berechnet, also
ohne Berücksichtigung der auf ihnen las-
tenden Schulden.

Die Steuer ist immer proportional; der
Steuersatz wird in Promillen ausgedrückt
und variiert zwischen 0,3 und 4,0‰ des
Verkehrs- bzw. des Ertragswertes.

Knapp die Hälfte der Kantone erheben ne-
ben einer allfälligen Liegenschaftssteuer
auch eine so genannte Minimalsteuer auf

Liegenschaften juristischer Personen, wenn
diese höher ist als die Summe der Gewinn-
und Kapitalsteuern bzw. höher als die Mi-
nimalsteuer auf den Bruttoeinnahmen.

Handänderungssteuer

Die Handänderungssteuer ist eine Rechts-
verkehrssteuer, die jeden Eigentumsüber-
gang von Grundstücken (und mit ihnen ver-
bundenen Rechten) belastet, die im Kanton
oder in der Gemeinde liegen. Gegenstand
der Handänderungssteuer ist also der
Eigentumsübergang als solcher.

Handänderungssteuern werden in fast al-
len Kantonen erhoben, und zwar in der Re-
gel durch den Kanton, manchmal aber
auch ausschliesslich durch die Gemeinden
oder von beiden Gemeinwesen gleichzei-
tig. 

Einige wenige Kantone kennen keine
eigentliche Handänderungssteuer, wohl
aber Handänderungsgebühren.

Die Steuer wird grundsätzlich auf dem
Kaufpreis berechnet. Steuerpflichtig ist
ohne gegenteilige Abmachung in der Re-
gel der Erwerber (natürliche oder juristi-
sche Person) des Grundstücks. 

Die Steuertarife sind im Allgemeinen pro-
portional und betragen in den meisten Kan-
tonen und Gemeinden zwischen 1 und 4%
des Kaufpreises.
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2.2 Erbschafts- und
Schenkungssteuern

Erbschafts- und Schenkungssteuern werden
nur von den Kantonen, nicht aber vom
Bund erhoben. In wenigen Kantonen steht
die Befugnis zur Erhebung der Erbschafts-
und Schenkungssteuer auch den Gemein-
den zu; mehrheitlich sind sie jedoch nur am
Ertrag der kantonalen Steuer beteiligt.

Während fast alle Kantone sowohl Erb-
schaften wie auch Schenkungen besteuern,
verzichtet der Kanton LU auf eine fiskali-
sche Belastung der Schenkungen. Der Kan-
ton SZ erhebt weder eine Erbschafts- noch
eine Schenkungssteuer. 

Gegenstand der Erbschaftssteuer ist der
Vermögensübergang an die gesetzlichen
und die eingesetzten Erben sowie an die
Vermächtnisnehmer.

Der Schenkungssteuer unterliegen Zuwen-
dungen unter Lebenden. Dabei wird in der
Regel auf den zivilrechtlichen Schen-
kungsbegriff abgestellt.

Zur Erhebung der Erbschaftssteuer auf dem
beweglichen Vermögen ist grundsätzlich
derjenige Kanton berechtigt, in welchem
der Erblasser seinen letzten Wohnsitz hat-
te; Grundstücke, die vererbt werden, sind
im Kanton zu versteuern, in dem sie liegen.

Die Steuer auf Schenkungen beweglichen
Vermögens wird durch denjenigen Kanton
erhoben, in dem der Schenker zum Zeit-
punkt der Schenkung seinen Wohnsitz hat,
die Schenkungssteuer auf geschenkten Lie-
genschaften durch denjenigen Kanton, in
dem diese gelegen sind.

Die Erbschaftssteuer ist fast durchwegs als
Erbanfallsteuer ausgestaltet; als solche
wird sie auf dem Erbteil eines jeden Erben
oder Vermächtnisnehmers einzeln erho-
ben. Eine Nachlasssteuer auf dem gesam-
ten hinterlassenen, nicht aufgeteilten Ver-
mögen des Verstorbenen wird zusätzlich
zur Erbanfallsteuer in den Kantonen SO

und NE erhoben. Der Kanton GR erhebt
nur eine Nachlasssteuer, wobei die Ge-
meinden jedoch zusätzlich noch eine Erb-
anfall- oder Nachlasssteuer erheben kön-
nen.

Steuerpflichtig sind grundsätzlich in allen
Kantonen die Empfänger der Vermö-
gensanfälle und Zuwendungen. Bei der
Erbschaftssteuer sind es die Erben und die
Vermächtnisnehmer, bei der Schenkungs-
steuer die Beschenkten.

Die Erbschafts- und Schenkungssteuer ist
eine einmalige Steuer. Sie wird bei Erb-
schaften in der Regel auf dem Wert des Ver-
mögensanfalls im Zeitpunkt des Todes des
Erblassers berechnet; bei Schenkungen ist
deren Wert zum Zeitpunkt des Vermö-
gensübergangs massgebend.

Grundsätzlich ist für die Steuerberechnung
bei beiden Steuern der Verkehrswert aus-
schlaggebend. Von diesem Grundsatz ab-
weichende Regelungen gelten namentlich
für Wertpapiere, Grundstücke und Versi-
cherungsleistungen.

Steuerbefreiungen und steuerfreie Beträge
sind in den einzelnen Kantonen sehr un-
terschiedlich geregelt.

Ausserdem sind Vermögensanfälle an di-
rekte Nachkommen in den Kantonen ZH,
LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BL,
SH, AR, SG, AG, TG, TI, VS und NE, die-
jenigen an den (überlebenden) Ehegatten
in den Kantonen ZH, BE, LU, UR, OW, NW,
GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG,
GR, AG, TG, TI und VS steuerfrei. Auch im
Kanton NE ist der überlebende Ehegatte
von der Erbschaftssteuer befreit, allerdings
nur, wenn gemeinsame Kinder vorhanden
sind.

Die Steuertarife der Erbschafts- und Schen-
kungssteuern, die in der Mehrzahl der Kan-
tone für beide Steuern identisch sind, wei-
sen fast ausnahmslos eine Progression auf.
Die Steuerbelastung richtet sich in der Re-
gel nach dem Verwandtschaftsgrad und/
oder der Höhe des Vermögensanfalls.



Für die Veranlagung der Erbschaftssteuer
wird mehrheitlich auf ein Nachlassinventar
abgestellt, das beim Tod des Erblassers zu
erstellen ist.

Die Schenkungssteuer wird auf Grund ei-
ner Steuererklärung veranlagt, die in der
Mehrheit der Kantone vom Beschenkten 
abzugeben ist.

Abschliessend ist noch hervorzuheben,
dass die Steuersätze und die daraus resul-
tierende Steuerbelastung im internationa-
len Vergleich relativ bescheiden sind.

2.3 Besitz- und Aufwand-
steuern

Motorfahrzeugsteuer

Alle Motorfahrzeuge und Anhänger mit
Standort in der Schweiz müssen hier im-
matrikuliert sein. Die Zulassung der Fahr-
zeuge und die Aushändigung der Imma-
trikulationspapiere sowie der Kontrollschil-
der, die auf den Namen des Fahrzeughal-
ters lauten, erfolgen durch die Kantone, in
der Regel durch deren Strassenverkehrs-
ämter.

Diese Motorfahrzeuge und Anhänger un-
terliegen einer Motorfahrzeugsteuer, die in
allen Kantonen jährlich erhoben wird. Von
der Steuer ausgenommen sind grundsätz-
lich die Fahrzeuge, die auf den Namen der
Eidgenossenschaft, der Kantone, der Ge-
meinden und ihrer Unterabteilungen sowie
der Vertretungen ausländischer Staaten im-
matrikuliert sind.

Steuerpflichtig ist der Halter des Fahrzeugs,
auf dessen Namen der Fahrzeugausweis
und die Kontrollschilder ausgestellt sind.7)

Die Höhe der Steuer variiert je nach Fahr-
zeugtyp. Bemessungskriterien sind immer
technische Merkmale. Je nach Kanton kön-
nen dies z.B. Anzahl Steuer PS, Hubraum,
Nutzlast, Gesamt- oder Leergewicht sein.

7) Im Gegensatz zu einigen benachbarten Ländern sind in
der Schweiz die Kontrollschilder des Fahrzeugs an dessen
Halter gebunden (natürlich nur, solange dieser im selben
Kanton bleibt). Bei Halterwechsel des Fahrzeugs folgen
diese also nicht dem Wagen.
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1 Steuer- und 
Bemessungsperioden

Betreffend die zeitliche Bemessung stellen
sich im Wesentlichen zwei Fragen:

• Auf Grund des Einkommens welchen
Zeitabschnitts wird die Steuer berech-
net?

• Für welchen Zeitabschnitt, welche Pe-
riode, ist die Steuer geschuldet?

Definitionen

Die Einkommenssteuer ist eine (periodisch)
wiederkehrende Steuer. Im Zusammen-
hang mit der zeitlichen Bemessung tauchen
einige Begriffe immer wieder auf. Hier die
Definitionen der verschiedenen «Perio-
den»:

• Bemessungsperiode: Zeitraum, in dem
das der Steuerberechnung zu Grunde
gelegte Einkommen erzielt wird.

• Steuerperiode: Zeitabschnitt, für den die
Steuer geschuldet ist. Sie beträgt in der
Regel ein Jahr, daher auch der Name
Steuerjahr. 

• Veranlagungsperiode: Zeitraum, in dem
die Veranlagung im Normalfall stattfin-
det oder für den eine Veranlagung Gül-
tigkeit hat. Heute wird dieser Begriff in
der Regel durch «Steuerperiode» ersetzt.

In der Schweiz werden die Steuern noch
nach zwei verschiedenen Systemen veran-
lagt; es zeichnet sich jedoch ab, dass in
nächster Zukunft alle Kantone ein einheit-
liches Bemessungssystem anwenden wer-
den:

✘ Postnumerandobesteuerung (= jährliche
Veranlagung auf Grund des tatsächlich
erzielten Einkommens): Die Steuerperi-
ode und Bemessungsperiode fallen zeit-
lich zusammen und betragen jeweils ein
Jahr. Die Steuerveranlagung erfolgt
nach Ablauf der Steuerperiode.

Dieses System findet zum heutigen Zeit-
punkt in allen Kantonen für die juristischen
Personen und in 23 Kantonen auch für die
natürlichen Personen Anwendung.

✘ Praenumerandobesteuerung (= zwei-
jährige Veranlagung auf Grund des
früheren Einkommens): Die zweijährige
Bemessungsperiode geht der ebenfalls
zweijährigen Steuerperiode voran. Die
Steuerveranlagung erfolgt vor Ablauf
der zweijährigen Steuerperiode, wobei
für ihre Bemessung der Durchschnitt des
Einkommens zweier Vorjahre herange-
zogen wird.

Dieses System gilt noch bis Ende 2002 in
den Kantonen TI, VD und VS für die natür-
lichen Personen.

Bemerkung: Die direkte Bundessteuer wird den kantonalen
Usanzen entsprechend erhoben und passt sich somit der
jeweiligen kantonalen Bemessungsmethode an.

1999/2000 2001/2002

Bemessungs- Steuerperiode
periode Veranlagung 
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BesonderheitenIV
2001 2002

Steuerperiode Veranlagung
Bemessungs-
periode



2 Steuerfuss (Jährliches
Vielfaches)

Nur bei der direkten Bundessteuer und in
den Kantonen FR, BS, BL, TI, VS und NE
enthalten die Tarife direkt den geschulde-
ten Steuerbetrag.8)

Die in den übrigen kantonalen Steuerge-
setzen enthaltenen Tarife sind lediglich ein-
fache Ansätze (Grund- bzw. Einheitsan-
sätze). Erst durch die Multiplikation der ein-
fachen Steuer mit dem Steuerfuss, ergibt
sich die effektiv geschuldete Staats- bzw.
Gemeindesteuer. Dieser Steuerfuss stellt
damit ein Vielfaches (ausgedrückt in Ein-
heiten oder Prozenten) der gesetzlich fest-
gelegten einfachen Ansätze dar. In der
Regel wird er jährlich den finanziellen
Bedürfnissen der Gemeinwesen (Kanton,
politische Gemeinde, Kirchgemeinde) an-
gepasst.

Dazu ein Beispiel (Steuerjahr 2001): Ein
verheirateter Steuerpflichtiger, ohne Kin-
der, mit Wohnsitz in der Stadt Zürich hat
ein Bruttoeinkommen von 120’000 Fran-
ken; nach Vornahme der zulässigen Ab-
züge beträgt das steuerbare Einkommen
noch rund 103’500 Franken für die kan-
tonale Ebene und 105’000 Franken für die
direkte Bundessteuer. Auf Grund des ge-
setzlich verankerten Tarifs beträgt die ein-
fache Einkommenssteuer 5’599 Franken.

Von dieser einfachen Steuer erhebt nun der
Kanton 105%, die Gemeinde Zürich (als
Gemeindesteuer) 126%, und schliesslich
die Kirchgemeinde (als Kirchensteuer)
11% des einfachen Kantonssteuerbetra-
ges.

2
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Einfache Steuer nach Tarif 5’599.—  Fr.
Steuerfuss (Vielfaches)
• Kanton Zürich: 105% 5’878.— Fr.
• Gemeinde Zürich: 126% 7’054.— Fr.
• (Reformierte) 

Kirchgemeinde: 11% 615.— Fr.

Zwischentotal der kantonalen,
kommunalen und kirchlichen
Steuern: 13'547.— Fr.

Direkte Bundessteuer
nach Tarif 2'758.— Fr.

Einkommenssteuer insgesamt 16'305.— Fr.

8) Die Kantone FR und NE kennen zwar bei den natürlichen
Personen einen Grundtarif mit jährlichen Vielfachen, letz-
tere betragen jedoch für die Steuerjahre 2001/2002
100%.



3 Familienbesteuerung

Die schweizerischen Steuergesetze gehen
vom Grundsatz aus, dass Einkommen und
Vermögen der Familie eine wirtschaftliche
Einheit bilden. Dieser Grundsatz der Haus-
halt- oder Familienbesteuerung gilt sowohl
für die direkte Bundessteuer als auch für
die Kantons- und Gemeindesteuern. Das
Einkommen und Vermögen der Ehegatten
in gemeinsamem Haushalt werden ohne
Rücksicht auf den Güterstand zusammen-
gerechnet.

Diese Familienbesteuerung kann aber in-
folge der progressiven Ausgestaltung der
Einkommenssteuertarife insbesondere bei
Erwerbstätigkeit beider Ehegatten zu ge-
wichtigen Erhöhungen der Steuerbelas-
tung führen. Hier greift nun der Gesetzge-
ber mit unterschiedlichen Massnahmen
ein. Eine Zusammenstellung der bei der 
Familienbesteuerung möglichen – und in
der Schweiz zur Anwendung gelangen-
den – Korrekturverfahren vermittelt die
nachfolgende Übersicht: 

• Doppeltarif: Nebst einem Alleinstehen-
dentarif gibt es einen Verheiratetentarif,
welcher Ehepaare entlastet. 
Dieses System kommt beim Bund und in
der grossen Mehrheit der Kantone zur
Anwendung.

• Splitting: Das steuerbare Gesamtein-
kommen der Familie wird für die Satz-
bestimmung auf einen bestimmten Pro-
zentsatz reduziert (angewendet in sie-
ben Kantonen).
Beispiel: Ein Einkommen von 
Fr. 100’000.– wird bei einem 55%-
Splitting zum Satz besteuert, der einem
Einkommen von Fr. 55’000.– entspricht.

• Besteuerung nach Konsumeinheiten: Es
wird ein entsprechend der Anzahl Fami-
lienmitglieder variabler Divisor ange-
wandt. Das Gesamteinkommen der Fa-
milie wird zur Bestimmung des Satzes
durch diesen Quotienten geteilt. Nur ein
Kanton kennt dieses System.

4 Besteuerung an der
Quelle

Die Quellenbesteuerung betrifft zwei gros-
se Kategorien von Steuerpflichtigen. Ei-
nerseits sind es ausländische natürliche Per-
sonen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder
Aufenthalt in der Schweiz und anderseits
natürliche und juristische Personen ohne
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt
in der Schweiz.

Der Quellensteuerabzug, der vom Arbeit-
geber oder vom Schuldner der steuerbaren
Leistung vorgenommen wird, tritt an die
Stelle der im ordentlichen Verfahren zu ver-
anlagenden direkten Bundessteuer sowie
der Kantons-, Gemeinde- und gegebenen-
falls Kirchensteuer. In der Regel wird die
Steuer auf Grund der Bruttoeinkünfte be-
rechnet und die Tarife sind nach der Art der
steuerbaren Leistung ausgestaltet.

Vorbehalten bleiben abweichende Rege-
lungen gemäss den von der Schweiz mit
andern Staaten abgeschlossenen Doppel-
besteuerungsabkommen.

Ausländische natürliche Personen mit
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz

Der Quellensteuer unterliegen alle in der
Schweiz domizilierten ausländischen Ar-
beitnehmer ohne fremdenpolizeiliche Nie-
derlassungsbewilligung. Die Quellensteu-
er wird auf den Bruttoeinkünften berechnet,
einschliesslich der Nebeneinkünfte und
Naturalleistungen sowie der Ersatzein-
künfte (Taggelder aus Kranken-, Unfall-, 
Arbeitslosenversicherung, usw.).

Die Tarife berücksichtigen Pauschalen für
Berufskosten, für Versicherungsprämien
und für Familienlasten.
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Die Quellensteuer wird grundsätzlich end-
gültig erhoben. Lediglich für steuerbare
Leistungen, die einen bestimmten Betrag
übersteigen (zurzeit 120’000 Fr.) erfolgt
eine nachträgliche ordentliche Veranla-
gung. Die an der Quelle abgezogene
Steuer wird dabei angerechnet.
Ausnahme: Ehegatten in gemeinsamem
Haushalt werden im ordentlichen Verfah-
ren veranlagt, wenn ein Ehepartner
Schweizer Bürger ist oder die Niederlas-
sungsbewilligung besitzt.

Natürliche und juristische Personen ohne
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz

Diese Steuerpflichtigen haben ihren Wohn-
sitz im Ausland und unterliegen deshalb
kraft wirtschaftlicher Zugehörigkeit nur
einer beschränkten Steuerpflicht in der
Schweiz. Durch die Steuer wird nicht das
ganze Einkommen, sondern nur jenes aus
schweizerischen Quellen erfasst. Dieser
Steuerabzug an der Quelle ist nicht nur 
auf ausländische Staatsangehörige be-
schränkt, sondern kann auch im Ausland
wohnhafte Schweizer Bürger oder juris-
tische Personen betreffen.

Dieser Besteuerung unterliegen insbeson-
dere:
• im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer (un-

geachtet ihrer Staatsangehörigkeit), wel-
che in der Schweiz einer unselbstständi-
gen Erwerbstätigkeit nachgehen;

• im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer bei
internationalen Transporten, welche Ar-
beiten für einen Arbeitgeber mit Sitz oder
Betriebsstätte in der Schweiz ausführen;

• im Ausland wohnhafte Künstler, Sportler
und Referenten für Einkünfte aus ihrer in
der Schweiz ausgeübten persönlichen
Tätigkeit;

• im Ausland wohnhafte Empfänger von
Vorsorgeleistungen, die Renten oder Ka-
pitalleistungen von schweizerischen pri-
vat- oder öffentlich-rechtlichen Vorsorge-
einrichtungen erhalten;

• im Ausland wohnhafte Mitglieder der
Verwaltung oder Geschäftsführung, die
Tantiemen, Sitzungsgelder, feste Entschä-
digungen und ähnliche Vergütungen von
schweizerischen Unternehmen erhalten
oder von ausländischen Unternehmen
mit Betriebsstätte in der Schweiz;

• im Ausland wohnhafte Gläubiger oder
Nutzniesser von Forderungen, die durch
Grund- oder Faustpfand auf Grund-
stücken in der Schweiz gesichert sind.

Für die einzelnen Leistungen gilt dabei ein
spezieller Tarif.
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5 Besteuerung nach dem
Aufwand

Sowohl die eidgenössischen wie auch die
kantonalen Steuergesetze lassen die Mög-
lichkeit zu, unter bestimmten Vorausset-
zungen anstelle der ordentlichen Einkom-
mens- und Vermögenssteuern eine Pau-
schalsteuer zu entrichten.

Das «Zielpublikum» dieser Besteuerung
nach dem Aufwand sind ausländische
Staatsangehörige, die erstmals oder nach
mindestens zehnjähriger Landesabwesen-
heit steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-
enthalt in der Schweiz nehmen. Sie dürfen
in der Schweiz keinerlei Erwerbstätigkeit
ausüben.

Die Steuer nach dem Aufwand wird auf
Grund eines einfachen Verfahrens berech-
net. Sie kann zu einer Verminderung der
fiskalischen Belastung führen.

Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage der Pauschal-
steuer umfasst einerseits den Aufwand des
Steuerpflichtigen und andererseits be-
stimmte Einkommens- und Vermögensbe-
standteile.

✘ Veranlagung der Steuer

Die Steuer nach dem Aufwand wird nach
den jährlichen in der Bemessungsperiode
entstandenen Lebenshaltungskosten des
Steuerpflichtigen und der von ihm unter-
haltenen in der Schweiz lebenden Perso-
nen berechnet. Dabei ist es unbeachtlich,
ob diese Aufwendungen in der Schweiz
oder im Ausland getätigt werden.

Zu den Aufwendungen, die in Betracht 
gezogen werden, gehören namentlich die
Kosten für Verpflegung, Bekleidung und
Unterkunft sowie die Ausgaben für Bil-
dung, Kultur und Unterhaltung.

Diese Aufwendungen müssen mindestens
dem Fünffachen des Mietzinses oder Ei-
genmietwertes der Wohnung oder des
Hauses des Steuerpflichtigen entsprechen
oder dem doppelten Pensionspreis für
Unterkunft und Verpflegung des mit seiner
Familie im Hotel wohnenden Steuerpflich-
tigen.

✘ Kontrolle mit anderen Einkünften und
Vermögenswerten

Die Steuer nach dem Aufwand darf nicht
niedriger sein als die nach dem ordentli-
chen Tarif berechneten Steuern auf den in-
ländischen Einkünften und Vermögen so-
wie gewisser Einkünfte aus ausländischen
Quellen, für die der Steuerpflichtige ein von
der Schweiz abgeschlossenes Doppelbe-
steuerungsabkommen in Anspruch nimmt.

Die Einkünfte aus inländischen Quellen be-
inhalten namentlich die Einkünfte aus dem
in der Schweiz gelegenen unbeweglichen
Vermögen, die Einkünfte aus der in der
Schweiz gelegenen Fahrnis, die Einkünfte
aus den in der Schweiz verwerteten Urhe-
berrechten, Patenten, Lizenzgebühren so-
wie die aus schweizerischen Quellen flies-
senden Ruhegehälter, Renten und Pensio-
nen.

Steuerpflichtige, welche die Steuer nach
dem Aufwand entrichten, können die Vor-
teile der von der Schweiz abgeschlossenen
Doppelbesteuerungsabkommen, insbeson-
dere die darin vorgesehenen Entlastungen
von ausländischen Quellensteuern bean-
spruchen.

Die Doppelbesteuerungsabkommen mit
Belgien, Deutschland, Italien, Kanada,
Norwegen, Österreich und den USA las-
sen die Abkommensvorteile (Entlastung bei
den ausländischen Quellensteuern) nur
dann zu, wenn alle Einkünfte, die aus die-
sen Vertragsstaaten stammen, in der
Schweiz der ordentlichen Besteuerung un-
terliegen und die Steuern zusammen mit
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den übrigen Einkünften aus schweizeri-
schen Quellen zum Satz für das gesamte
Einkommen erhoben werden.

Abzüge und Steuertarife

Die einzig zulässigen Abzüge vom Brut-
toeinkommen sind die Kosten für den Un-
terhalt und die Verwaltung von Liegen-
schaften in der Schweiz sowie die Kosten
für die allgemein übliche Verwaltung von
Wertschriften und Guthaben, deren Erträ-
ge besteuert werden. Alle anderen Auf-
wendungen, insbesondere für Schuldzin-
sen, Renten und dauernde Lasten, können
nicht in Abzug gebracht werden. Sozial-
abzüge werden ebenfalls nicht gewährt.
Je nach Massgabe der persönlichen Ver-
hältnisse (alleinstehend, verheiratet, Ein-
elternfamilie) finden die gleichen Steuer-
tarife wie für die ordentliche Einkommens-
steuer Anwendung.

Verfahren

Eine Besteuerung nach dem Aufwand wird
nur auf Antrag des Steuerpflichtigen ge-
währt und nur, wenn dieser die gesetzli-
chen Anforderungen erfüllt. Wenn für ei-
nen Steuerpflichtigen die ordentliche Be-
steuerung vorteilhafter ist, steht ihm in je-
der Steuerperiode die Wahl offen, auf die
Pauschalbesteuerung zu verzichten und
eine ordentliche Besteuerung zu verlan-
gen.

Verrechnungssteuer

Da die Einkünfte aus schweizerischen
Quellen bei der Veranlagung anzugeben
sind und damit Eingang in die Bemes-
sungsgrundlage finden, kann die Verrech-
nungssteuer auf den damit belasteten Ein-
kommensbestandteilen zurückgefordert
werden.

6 Besteuerung der 
Holding- und Verwal-
tungsgesellschaften

Die Holdinggesellschaften

Generell umfasst der Begriff «Holding-
gesellschaften» die Aktiengesellschaften,
die Kommanditaktiengesellschaften, die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
und die Genossenschaften, deren Haupt-
zweck in der dauernden Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
(Gesellschaften) besteht.

Um eine doppelte oder mehrfache wirt-
schaftliche Besteuerung weitgehendst zu
vermeiden, geniessen diese Gesellschaf-
ten steuerliche Erleichterungen. So sind sie
in der Regel von jeglicher Steuer auf dem
Gewinn befreit und bezahlen nur eine
ermässigte kantonale Steuer auf dem
Kapital.

✘ Die Gewinnsteuer

Die direkte Bundessteuer kennt den Begriff
der Holdinggesellschaft nicht. Doch kommt
ein Beteiligungsabzug zur Anwendung.
Daraus kann eine 100-%ige Reduktion der
Gewinnsteuer resultieren, nämlich dann,
wenn der Nettoertrag aus den Beteiligun-
gen mit dem Reingewinn übereinstimmt.
Auch für Kapitalgewinne aus der Veräus-
serung von Beteiligungen kann der Beteili-
gungsabzug beansprucht werden.

Alle kantonalen Steuergesetze sehen eine
vollständige Steuerbefreiung der Holding-
gesellschaften vor, sofern die Beteiligungs-
quote bzw. die Beteiligungsertragsquote
mindestens 2/3 der gesamten Aktiven oder
Erträge ausmacht. 
Sowohl der Bund wie auch alle Kantone
besteuern allerdings die Erträge aus in der
Schweiz bzw. im betreffenden Kanton ge-
legenen Grundstücken ganz normal.
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✘ Die Kapitalsteuer

Der Bund kennt keine Kapitalsteuer.

Die Kantone erheben bei den Holdingge-
sellschaften zwar eine Kapitalsteuer, je-
doch zu einem ermässigten Steuersatz. 
Die meisten Kantone sehen allerdings 
eine Mindeststeuer zwischen 100 und 
500 Franken vor. 

Im Übrigen variieren System und Sätze von
Kanton zu Kanton; in den meisten Kanto-
nen kommen proportionale (= feste) Sätze
zur Anwendung.

Die Verwaltungsgesellschaften

Unter Verwaltungsgesellschaften versteht
man diejenigen Gesellschaften, die im
Kanton nur ihren Sitz haben, dort aber kei-
ne eigentliche Geschäftstätigkeit ausüben,
sondern ihre Geschäfte fast ausschliesslich
im Ausland abwickeln.

✘ Die Gewinnsteuer

Alle Kantone gewähren den Verwaltungs-
gesellschaften, im Gegensatz zum Bund,
gewisse steuerliche Erleichterungen: Betei-
ligungserträge sowie Kapital- und Aufwer-
tungsgewinne auf Beteiligungen sind steu-
erfrei, während die übrigen Einkünfte aus
der Schweiz (auch aus Grundeigentum)
und aus dem Ausland zum ordentlichen 
Tarif besteuert werden. 

✘ Die Kapitalsteuer

Der Bund erhebt keine Kapitalsteuer.

In fast allen Kantonen kommt bei der Ka-
pitalsteuer ein reduzierter Steuersatz zur
Anwendung, oft wie für Holdinggesell-
schaften (mit Mindeststeuer von 100 bis
500 Franken).

7 Steuererleichterungen
für neu gegründete
Unternehmen

In allen Kantonen kann die Regierung die
Gründung neuer Unternehmen, die für den
Kanton oder eine Region von wirtschaftli-
cher Bedeutung sind, fördern, indem sie
diese ganz oder teilweise von der Steuer-
pflicht befreit, bzw. Erleichterungen vor-
sieht (z.B. erhöhte Amortisationsquoten
und Provisionen). Diese Privilegierung ist
zeitlich immer auf maximal 10 Jahre be-
fristet.

Das Gesetz über die direkte Bundessteuer
sieht keine solche Möglichkeit vor. Das
Staatssekretariat für Wirtschaft kann je-
doch bei der direkten Bundessteuer den
neu gegründeten Unternehmen auch Er-
leichterungen gewähren. Diese entspre-
chen nach Art, Umfang und Dauer aber
höchstens denjenigen, die der Kanton sol-
chen Unternehmen gewährt.

✘ Steuern auf dem Gewinn und dem
Kapital

Die oben genannten Erleichterungen be-
treffen vor allem die Steuern auf Gewinn
und Kapital und sind je nach Kanton un-
terschiedlich.
In der Regel erfolgen sie in Form einer
totalen oder teilweisen Steuerbefreiung.

✘ Minimalsteuern

Vorbemerkung: Der Bund sowie zwölf Kan-
tone kennen für juristische Personen keine
Minimalsteuern.

Die meisten Kantone mit einer solchen Steu-
er sehen ausdrücklich vor, dass alle neuen
juristischen Personen während einer be-
stimmten Periode ganz von der Minimal-
steuer zu befreien sind, sofern sie nicht aus
Umwandlung hervorgegangen sind.
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8 Neuste Entwicklungen
bei der Unternehmens-
besteuerung

Fusionsgesetz

Am 13. Juni 2000 hat der Bundesrat eine
Botschaft zu einem Bundesgesetz über Fu-
sion, Spaltung, Umwandlung und Vermö-
gensübertragung (Fusionsgesetz) veröf-
fentlicht. Der Gesetzesentwurf bezweckt,
eine grössere Beweglichkeit innerhalb der
Rechtsformen zu schaffen und eine opti-
male rechtliche Organisation von Unter-
nehmensträgern zu ermöglichen, indem
die privatrechtlichen Aspekte der Fusion,
der Spaltung und der Umwandlung von
Gesellschaften unabhängig ihrer rechtli-
chen Form noch besser geregelt werden.
In der parlamentarischen Diskussion wur-
de von einer Kommission der Vorschlag an-
gebracht, die Kantone sollten bei Fusionen
keine Handänderungssteuern mehr er-
heben dürfen, da diese Steuer oft ein Hin-
dernis bei Umstrukturierungen darstelle. 
Die Kommissionsminderheit ist indessen mit
dem Bundesrat der Ansicht, dass die Bun-
desverfassung keinen Spielraum für einen
derartigen punktuellen Eingriff in die kan-
tonale Steuerhoheit zulasse. 
Die Vorlage wird im Jahr 2002 von der
zweiten Kammer des Parlaments (Natio-
nalrat) beraten.

Entwurf zur zweiten 
Unternehmenssteuerreform

Seit dem Inkrafttreten der ersten Unterneh-
menssteuerreform im Jahr 1998 sind in den
eidgenössischen Räten über ein Dutzend
Vorstösse eingereicht worden, die trotz der
umgesetzten Verbesserungen weiterge-
hende Massnahmen zu Gunsten des Un-
ternehmensstandorts Schweiz fordern. Die-
se Vorstösse weisen fast ausnahmslos ein
gemeinsames Ziel auf, nämlich die steuer-
liche Entlastung der Unternehmensgewin-
ne – insbesondere kleinerer und mittlerer
Unternehmen – und die Milderung der wirt-
schaftlichen Doppelbelastung auf ausge-
schütteten Gewinnen. Da die bisherigen
Reformen die Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts Schweiz bereits spür-
bar verbessert haben, besteht für den Bun-
desrat an sich kein dringender Hand-
lungsbedarf für zusätzliche generelle
Steuerentlastungen für Unternehmen. 
Er ist deshalb zur Überzeugung gekom-
men, dass weitere fiskalische Erleichterun-
gen gezielt im Bereich des investierenden
Unternehmers vorzunehmen sind und hat
das Eidgenössische Finanzdepartement
am 21. September 2001 beauftragt, bis
im Sommer 2002 eine Vernehmlassungs-
vorlage für eine weitere Unternehmens-
steuerreform zu erarbeiten. Der finanzielle
Spielraum für das Paket ist allerdings stark
begrenzt.

Steuerlich gefördert werden soll somit der
Einsatz von Risikokapital. Kernpunkte des
Projektes sind: 
• Steuerliche Gleichbehandlung von Divi-

dendenausschüttungen und Verkäufen
bei so genannt «qualifizierenden Betei-
ligungen» durch Einführung eines Teil-
besteuerungsverfahrens beim Aktionär

• Fiskalische Erleichterungen im Zusam-
menhang mit der Liquidation und Nach-
folge von Personenunternehmen

• Erweiterter Beteiligungsabzug für alle
Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften.
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✘ Teilbesteuerungsverfahren auf 
«qualifizierenden Beteiligungen»

In der zu erarbeitenden Vernehmlassungs-
vorlage soll ein zentrales Ergebnis aus dem
Bericht der Expertenkommission «Rechts-
formneutrale Unternehmensbesteuerung»
umgesetzt werden: das Teilbesteuerungs-
verfahren. Dividendenausschüttungen und
Verkäufe von «qualifizierenden Beteiligun-
gen» (denkbar ist eine Quote ab 5%, so-
fern diese Beteiligung mindestens einen
Wert von 100’000 Franken aufweist) sol-
len künftig nur zu 2/3 besteuert werden. Da-
durch könnte die wirtschaftliche Doppel-
belastung weiter vermindert werden. Fer-
ner würden auf diese Weise Kapitalge-
winne und Dividenden gleich behandelt.
Die Attraktivität dieser Teilbesteuerung
könnte durch Aufhebung oder zumindest
Senkung der kantonalen Vermögenssteu-
ern auf «qualifizierenden Beteiligungen»
verbessert werden, was nur durch ent-
sprechende Anpassungen im Steuerhar-
monisierungsgesetz zulässig wäre. Eine
breit abgestützte Konsultation bei den Kan-
tonen ist daher unabdingbar. Für «nicht
qualifizierende Beteiligungen» soll sich 
dagegen im Vergleich zur heutigen Rechts-
lage nichts ändern. 

Hingegen lässt sich das von der Experten-
kommission postulierte Ziel der rechtsform-
unabhängigen Unternehmensbesteuerung
wegen den zu erwartenden Ausfällen bei
den Beiträgen an die Sozialversicherung
zurzeit nicht verwirklichen. Zur Prüfung der
Auswirkungen auf das AHV-Recht wird sich
daher eine Arbeitsgruppe mit Vertretern
des Bundesamts für Sozialversicherung
und der eidgenössischen Steuerverwal-
tung mit diesem Fragenkomplex befassen
und entsprechende Lösungsvorschläge for-
mulieren.

✘ Enger finanzpolitischer Rahmen

Allerdings ist der finanzielle Rahmen des
Pakets stark begrenzt, zumal sich bei den
laufenden Steuerprojekten ein höherer als
vom Bundesrat geplanter Finanzierungs-
bedarf abzeichnet. Das Eidgenössische 
Finanzdepartement wird deshalb erst im
Zusammenhang mit der Vernehmlassungs-
vorlage die finanzpolitischen Eckwerte vor-
schlagen. 

Erhaltung der steuerlichen
Attraktivität des Unternehmens-
standorts Schweiz

Trotz Antrag des Bundesrats auf Umwand-
lung in ein Postulat nahm das Schweizer
Parlament einen Vorstoss eines Abgeord-
neten betreffend der steuerlichen Attrakti-
vität des Unternehmensstandorts Schweiz
als Motion an, der eine Reduktion des Ge-
winnsteuersatzes bei der direkten Bundes-
steuer für die juristischen Personen, eine
Milderung der Progression bei der direk-
ten Bundessteuer für die natürlichen Perso-
nen, eine Milderung der Progression der
wirtschaftlichen Doppelbelastung der aus-
geschütteten Gewinne im Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer und im Bun-
desgesetz über die Harmonisierung der di-
rekten Steuern der Kantone und Gemein-
den verlangt, mit dem Ziel, beim Aktionär
spürbare Entlastungen zu erreichen sowie
Verbesserungen bei den Bestimmungen in
diesen beiden Gesetzestexten über die Ver-
lustrechnung.
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Anhang: Tabellen

Dieser Teil enthält folgende Tabellen:

Internationale Doppelbesteuerung
– Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes
– Steuerentlastungen für schweizerische Zinsen und Dividenden

Steuerbelastung in der Schweiz
– Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen
– Einkommenssteuer der natürlichen Personen
– Erbschafts- und Schenkungssteuer
– Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Steuereinnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden
– Anteil von Bund, Kantonen und Gemeinden an den Steuer-

einnahmen
– Die Einnahmen des Bundes gemäss Voranschlag

Internationale Vergleiche
– Steuern und Sozialabgaben in % des BIP
– Verhältnis direkte/indirekte Steuern

Organigramm der Eidgenössischen Steuerverwaltung

Adressen der eidgenössischen und kantonalen 
Steuerbehörden

3
7

V



3
8



Internationale1

3
9

Doppelbesteuerung
Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes (Stand 1.1.2002)

Vertragsstaat Steuern Datum Bemerkungen                  

Ägypten Einkommen 20. 5.1987

Albanien Eink. & Verm. 12.11.1999

Argentinien Eink. & Verm. 23. 4.1997 noch nicht in Kraft
23.11.2000 Protokoll; noch nicht in 

Kraft; provisorisch an-
wendbar ab 1.1.2001

Australien Einkommen 28. 2.1980

Belarus Eink. & Verm. 26. 4.1999

Belgien Eink. & Verm. 28. 8.1978

Bulgarien Eink. & Verm. 28.10.1991

China Eink. & Verm. 6. 7.1990

Dänemark Eink. & Verm. 23.11.1973 ) gelten auch für Färöer-     
) Inseln (20.3.1978);

11. 3.1997 Protokoll
Erbschaft 23.11.1973 gilt auch für Färöer-Inseln

(20.3.1978)           

Deutschland Eink. & Verm. 11. 8.1971
17.10.1989 Protokoll                    
21.12.1992 Protokoll 

Erbschaft 30.11.1978

Ecuador Eink. & Verm. 28.11.1994

Elfenbeinküste Einkommen 23.11.1987

Finnland Eink. & Verm. 16.12.1991
Erbschaft 27.12.1956

Frankreich Eink. & Verm. 9. 9.1966
3.12.1969 Zusatzabkommen

22. 7.1997 Zusatzabkommen          
Erbschaft 31.12.1953

Griechenland Einkommen 16. 6.1983



4
0

Vertragsstaat Steuern Datum Bemerkungen

Grossbritannien Einkommen 8.12.1977
5. 3.1981 Änderungsprotokoll          

17.12.1993 Änderungsprotokoll
Erbschaft 12. 6.1956 *)                           

17.12.1993
Einkommen 30. 9.1954 gilt im Verhältnis zu 

gewissen Gebieten **) 
weiter 

Indien Einkommen 2.11.1994
16. 2.2000 Änderungsprotokoll

Indonesien Einkommen 29. 8.1988

Irland Eink. & Verm. 8.11.1966
24.10.1980 Änderungsprotokoll          

Island Eink. & Verm. 3. 6.1988

Italien Eink. & Verm. 9. 3.1976
28. 4.1978 Zusatzprotokoll              

Jamaika Einkommen 6.12.1994

Japan Einkommen 19. 1.1971

Kanada Eink. & Verm. 5. 5.1997

Kasachstan Eink. & Verm. 21.10.1999

Kirgisistan Eink. & Verm. 26. 1.2001 noch nicht in Kraft

Korea (Süd) Einkommen 12. 2.1980

Kroatien Eink. & Verm. 12. 3.1999

Kuwait Eink. & Verm. 16. 2.1999

Liechtenstein Einkommen 22. 6.1995 kein umfassendes 
Abkommen

Luxemburg Eink. & Verm. 21. 1.1993

Malaysia Einkommen 30.12.1974

Marokko Einkommen 31. 3.1993

*) Aufgehoben durch das Abkommen von 1993; in gewissen Fällen weiterhin 
anwendbar.

**) Antigua, Barbados, Belize, Dominica, Gambia, Grenada, Jungfern-Inseln, Malawi,
Montserrat, St. Christopher, Nevis & Anguilla, St. Lucia, St. Vincent und Zambia.
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Vertragsstaat Steuern Datum Bemerkungen 

Mazedonien Eink. & Verm. 14. 4.2000

Mexiko Einkommen 3. 8.1993

Moldova Eink. & Verm. 13. 1.1999

Mongolei Eink. & Verm. 20. 9.1999 noch nicht in Kraft

Neuseeland Einkommen 6. 6.1980

Niederlande Eink. & Verm. 12.11.1951
22. 6.1966 Zusatzprotokoll              

Erbschaft 12.11.1951

Norwegen Eink. & Verm. 7. 9.1987
Erbschaft 7.12.1956

Österreich Eink. & Verm. 30. 1.1974
18. 1.1994 Protokoll
20. 7.2000 Protokoll

Erbschaft 30. 1.1974

Pakistan Einkommen 30.12.1959
15. 6.1962 Protokoll                    

Philippinen Einkommen 24. 6.1998

Polen Eink. & Verm. 2. 9.1991

Portugal Eink. & Verm. 26. 9.1974

Rumänien Eink. & Verm. 25.10.1993

Russische Föderation Eink. & Verm. 15.11.1995

Schweden Eink. & Verm. 7. 5.1965
10. 3.1992 Protokoll 

Erbschaft 7. 2.1979

Singapur Eink. & Verm. 25.11.1975

Slowakei Eink. & Verm. 14. 2.1997

Slowenien Eink. & Verm. 12. 6.1996

Staaten der ehemaligen Einkommen 5. 9.1986 Kein umfassendes Ab-
Sowjetunion kommen; nur noch an-

wendbar für die Ukraine

Spanien Eink. & Verm. 26. 4.1966

Sri Lanka Eink. & Verm. 11. 1.1983
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Vertragsstaat Steuern Datum Bemerkungen 

Südafrika Einkommen 3. 7.1967

Thailand Einkommen 12. 2.1996

Trinidad & Tobago Einkommen 1. 2.1973

Tschechische Republik Eink. & Verm. 4.12.1995

Tunesien Einkommen 10. 2.1994

Ukraine Eink. & Verm. 30.10.2000 noch nicht in Kraft

Ungarn Eink. & Verm. 9. 4.1981

Vereinigte Staaten Einkommen 24. 5.1951
von Amerika 2.10.1996

Erbschaft 9. 7.1951

Venezuela Eink. & Verm. 20.12.1996

Vietnam Eink. & Verm. 6. 5.1996

Verhandlungen mit folgenden Ländern sind noch im Gang oder haben stattgefunden:

Armenien (Abkommen paraphiert), Äthiopien (Luftfahrtunternehmen, Abkommen para-
phiert), Brasilien, Chile, Deutschland (Dividendenbesteuerung; Änderungsprotokoll para-
phiert), Estland (Abkommen paraphiert), Georgien (Abkommen paraphiert), Indonesien
(Protokoll paraphiert), Iran, Israel, Jugoslawien, Lettland (Abkommen paraphiert), Litauen
(Abkommen paraphiert), Norwegen (Änderungsprotokoll paraphiert), Oman (Luftfahrt-
unternehmen), Pakistan (Ersatz des Abkommens von 1959/62; Abkommen paraphiert),
Türkei, Turkmenistan, Usbekistan (Abkommen paraphiert), Zimbabwe (Abkommen para-
phiert).
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Steuerentlastungen für schweizerische Dividenden und Zinsen

auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen (Fälligkeiten 1999 bis 2001)

Vertragsstaat Eidg. Verrechnungssteuer von 35% Steuern auf
Entlastung für Hypothekarzinsen

(Wohnsitzstaat des Dividenden Obligationen- und Begrenzung
Einkommensempfängers) Bankzinsen

um % auf *) % um % auf % *) auf % *)

*) Der von der Schweiz nicht erstattete Betrag ist grundsätzlich auf die Einkommenssteuer des Vertragsstaats anrechenbar.
Anmerkungen siehe Seite 47

Aegypten
Regel 20 15 20 15 a 15 a c
Beteiligungen ab 25% 30 5

Albanien
Fälligkeiten ab 1.1.2001
Regel 20 15 30 5 5
Beteiligungen ab 25% 30 5

Argentinien d
Regel 20 15 23 12 a 12
Beteiligungen ab 25% 25 10

Australien 20 15 25 10 10 c

Belarus
Fälligkeiten ab 1.1.2000
Regel 20 15 27 8 a i 15 a i
Beteiligungen ab 25% 30 5

Belgien
Regel 20 15 25 10 a 10 a
Beteiligungen ab 25% 25 10

Bulgarien
Regel 20 15 25 10 a 10
Beteiligungen ab 25% 30 5

China, Volksrepublik 25 10 25 10 a 10 a

Dänemark 35 0 35 0 0

Deutschland
Regel 20 15 35 0 0
Schuldner: Grenzkraftwerk 30 5
Beteiligungen ab 20% 30 5 
Gewinnobligationen und 5 30
partiarische Darlehen

Ecuador 20 15 25 10 a 10 a

Elfenbeinküste 20 15 20 15 15 c

Finnland
Regel 25 10 35 0 0
Beteiligungen ab 20% 30 5
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Vertragsstaat Eidg. Verrechnungssteuer von 35% Steuern auf
Entlastung für Hypothekarzinsen

(Wohnsitzstaat des Dividenden Obligationen- und Begrenzung
Einkommensempfängers) Bankzinsen

um % auf *) % um % auf % *) auf % *)

*) Der von der Schweiz nicht erstattete Betrag ist grundsätzlich auf die Einkommenssteuer des Vertragsstaats anrechenbar.
Anmerkungen siehe Seite 47

Frankreich
Regel 20 15 35 0 0
Sonderfälle b 20 15
Beteiligungen ab 10% 35 0

Griechenland
Regel 20 15 25 10 10 c
Beteiligungen ab 25% 30 5

Grossbritannien
Regel 20 15 35  0 0 c
Beteiligungen ab 25% 30  5

Indien 20 15 20/25 15/10 a l 15 c

Indonesien
Regel 20 15 25 10 10 c
Beteiligungen ab 25% 25 10

Irland
Regel 20 15 35 0 0
Beteiligungen ab 25% 25 10

Island
Regel 20 15 35 0 0
Beteiligungen ab 25% 30 5

Italien 20 15 22,5 12,5 12,5

Jamaika
Regel 20 15 25 10 a 10  c k
Beteiligungen ab 10% 25 10

Japan
Regel 20 15 25 10 a 10 a c
Beteiligungen ab 25% 25 10

Kanada
Regel 20 15 25 10 a 10 a
Beteiligungen ab 10% 30 5

Kasachstan
Fälligkeiten ab 1.1.2000
Regel 20 15 25 10  a 10 a
Beteiligungen ab 10% 30 5 k

Korea (Süd)
Regel 20 15 25 10 a 10 a c
Beteiligungen ab 25% 25 10

Kuwait 20 15 25 10 10

Liechtenstein – – – – 0
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Vertragsstaat Eidg. Verrechnungssteuer von 35% Steuern auf
Entlastung für Hypothekarzinsen

(Wohnsitzstaat des Dividenden Obligationen- und Begrenzung
Einkommensempfängers) Bankzinsen

um % auf *) % um % auf % *) auf % *)

*) Der von der Schweiz nicht erstattete Betrag ist grundsätzlich auf die Einkommenssteuer des Vertragsstaats anrechenbar.
Anmerkungen siehe Seite 47

Luxemburg
Regel 20 15 25 10 0
Beteiligungen ab 25% 35/30 0/5

Malaysia
Regel 20 15 25 10 10 c
Beteiligungen ab 25% 30 5

Marokko
Regel 20 15 25 10 10 c
Beteiligungen ab 25% 28 7

Mazedonien
Fälligkeiten ab 1.1.2001
Regel 20 15 25 10 a 10
Beteiligungen ab 25% 30 5

Mexiko
Regel 20 15 20 15 a 15 c
Beteiligungen ab 25% 30 5

Moldova
Fälligkeiten ab 1.1.2001
Regel 20 15 25 10 a 10
Beteiligungen ab 25% 30 5

Neuseeland 20 15 25 10 10 c

Niederlande
Regel 20 15 30 5 5 e
Beteiligungen ab 25% 35 0

Norwegen
Regel 20 15 35 0 0
Beteiligungen ab 25% 30 5

Österreich 30 5 s 30 5 5

Pakistan
Regel f f 15 c
Beteiligungen ab 331/3% 20 15
Gesellschaften 20 15

Polen
Regel 20 15 25 10 10
Beteiligungen ab 25% 30 5

Portugal
Regel 20 15 25 10 10
Beteiligungen ab 25% 25 10

Rumänien 25 10 25 10 10 a
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Vertragsstaat Eidg. Verrechnungssteuer von 35% Steuern auf
Entlastung für Hypothekarzinsen

(Wohnsitzstaat des Dividenden Obligationen- und Begrenzung
Einkommensempfängers) Bankzinsen

um % auf *) % um % auf % *) auf % *)

*) Der von der Schweiz nicht erstattete Betrag ist grundsätzlich auf die Einkommenssteuer des Vertragsstaats anrechenbar.
Anmerkungen siehe Seite 47

Russische Föderation
Regel 20 15 25 10 a n o 10
Beteiligungen ab 20%
und mind. Fr. 200'000.-- 30 5

Schweden
Regel 20 15 30 5 5
Beteiligungen ab 25% 35 0

Singapur
Regel 20 15 25 10 10
Beteiligungen ab 25% 25 10

Slowakei
Regel 20 15 25 10 a 10
Beteiligungen ab 25% 30 5

Slowenien
Regel 20 15 30 5 5
Beteiligungen ab 25% 30 5

Spanien
Regel 20 15 25 10 10
Beteiligungen ab 25% 25 10

Sri Lanka
Regel 20 15 25/30 10/5 i 10
Beteiligungen ab 25% 25 10

Südafrika 27,5 7,5 25 10 g 10 c g

Thailand
Regel 20 15 20/25 15/10 a l 10 c
Beteiligungen ab 10% 25 10

Trinidad und Tobago
Regel 15 20 25 10 10 c
Beteiligungen ab 10% 25 10

Tschechische Rep.
Regel 20 15 35 0 0
Beteiligungen ab 25% 30 5

Tunesien 25 10 25 10 10 c

Ungarn 25 10 25 10 10

Venezuela
Regel 25 10 30 5 a 5
Beteiligungen ab 25% 35 0 r
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Vertragsstaat Eidg. Verrechnungssteuer von 35% Steuern auf
Entlastung für Hypothekarzinsen

(Wohnsitzstaat des Dividenden Obligationen- und Begrenzung
Einkommensempfängers) Bankzinsen

um % auf *) % um % auf % *) auf % *)

*) Der von der Schweiz nicht erstattete Betrag ist grundsätzlich auf die Einkommenssteuer des Vertragsstaats anrechenbar.

Vereinigte Staaten
ab 1.2.1998 p
Regel 20 q 15 35 0 0
Beteiligungen ab 10% 30 5
Pensionskassen m 35 0

Vietnam
Regel 20 15 25 10 a 10
Beteiligungen ab 20%, 
jedoch unter 50% 25 10
ab 50% 28 7

Anmerkungen

a) Die Steuerbefreiungen für bestimmte Zinsen (Ägypten:
Art. 11 Abs. 3, Argentinien: Art. 11 Abs. 3, Belarus:
Art. 11 Abs. 3, Belgien: Art. 11 Abs. 3 und 4, Bulga-
rien: Art. 11 Abs. 3, China: Art. 11 Abs. 3, Ecuador:
Art. 11 Abs. 3 und 4, Indien: Art. 11 Abs. 4, Jamaika:
Art. 11 Abs. 3 und Ziffer 2 des Protokolls, Japan: Art.
11 Abs. 3 und 4, Kanada: Art. 11 Abs. 3 und 4, Ka-
sachstan: Art. 11 Abs. 3 lit. a) bis d), Korea: Art. 11
Abs. 3, Mazedonien: Art. 11 Abs. 3 Bst. a bis c, Me-
xiko: Art. 11 Abs. 2 Bst. a und Abs. 3, Moldova: Art.
3 Abs. 3, Rumänien: Art. 11 Abs. 3, Russland: Art. 11
Abs. 3, Slowakei: Art. 11 Abs. 3, Thailand: Art. 11
Abs. 3 lit a), Venezuela: Art. 11 Abs. 3, Vietnam: Art.
11 Abs. 3) dürften für schweizerische Steuern kaum von
Bedeutung sein.

b) Französische Gesellschaft mit Beteiligung von mindes-
tens 10%, sofern an ihr nicht in der EU oder in der
Schweiz ansässige Personen überwiegend interessiert
sind und die Aktien weder der ausschüttenden noch der
empfangenden Gesellschaft an der Börse kotiert sind. 

c) Vermögensteuern fallen nicht unter das Abkommen und
können daher voll erhoben werden.

d) Für Fälligkeiten ab 1.1.2001.
e) Quellensteuern bis 5% des Bruttobetrags sind zulässig,

nicht aber veranlagte Steuern.
f) Keine Entlastung.
g) Keine Entlastung, solange Südafrika ausländische Zin-

sen beim südafrikanischen Gläubiger nicht besteuert.
h) Herabsetzung der Verrechnungssteuer an der Quelle,

wenn die Beteiligung mehr als 50% der Stimmrechte,
die in der Generalversammlung ausgeübt werden kön-
nen, umfasst.

i) Zinsen von Bankdarlehen 5%.
k) Volle Entlastung bei Beteiligungen ab 50%, wenn die

Investition mindestens eine Million US Dollars beträgt,
die Regierung im Ansässigkeitsstaat der Muttergesell-
schaft oder eine in Ziffer 2 (a) des Protokolls genannte
Institution das Darlehen vollständig garantiert oder ab-
gesichert hat und die Regierung im Ansässigkeitsstaat
der Tochtergesellschaft das Darlehen genehmigt hat.

l) Zinsen von Bankdarlehen 10%.
m) Im Ansässigkeitsstaat steuerbefreite, anerkannte Pen-

sionskassen, welche die dividendenzahlende Gesell-
schaft nicht beherrschen und deren Begünstigte zu über
50% in einem Vertragsstaat ansässig sind.

n) Volle Entlastung bei Bankzinsen auf Guthaben, die aus-
schliesslich für Zwecke der diplomatischen und konsu-
larischen Mission der Russischen Föderation in der
Schweiz gehalten werden, sowie für Zinsen auf Gut-
haben der russischen Regierung bei der Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

o) Zinsen von Bankdarlehen 5%, Zinsen bei Kreditver-
käufen quellensteuerfrei.

p) Gilt für Fälligkeiten ab 1.2.1998. Für Fälligkeiten vor
diesem Datum gilt aufgrund des früheren Abkommens
vom 24.5.1951 Folgendes:
– Die Entlastung für Dividenden auf 5% setzt eine Be-

teiligung ab 95% voraus.
– Für Zinsen beträgt die Entlastung 30% (nicht rück-

forderbare Steuer 5%).
– Schweizerbürgern mit Wohnsitz in den USA wird die

Verrechnungssteuer nur insoweit erstattet, als sie nicht
an die amerikanische Steuer angerechnet werden
kann. Entsprechende Rückerstattungsbegehren sind
mit dem Formular 823 geltend zu machen.

Für Steuerpflichtige, die nach Artikel 29 Absatz 3 des
neuen Abkommens vom 2.10.1996 dafür optiert ha-
ben, noch während einer zusätzlichen Frist von zwölf
Monaten nach den Bestimmungen des früheren Ab-
kommens behandelt zu werden, gelten die obigen Be-
dingungen für alle Fälligkeiten bis zum 31.1.1999.

q) Volle Entlastung für Dividendenzahlungen an eine in
den USA ansässige anerkannte steuerbefreite Pen-
sionseinrichtung.

r) Da sich Venezuela an das Territorialprinzip hält, kön-
nen einzig die natürlichen Personen, der Staat und sei-
ne politischen Unterabteilungen, die vom Staat zu 50%
kontrollierten Gesellschaften, die Gesellschaften, die
durch Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder in
Venezuela kontrolliert werden, oder von einem Dritt-
staat, der über gleichwertige Abkommensbestimmun-
gen verfügt, sowie Gesellschaften, die an der Börse von
Maracaibo oder Caracas kotiert sind, von der Entlas-
tung der Verrechnungssteuer profitieren.

s) Für Dividenden aus wesentlichen Beteiligungen (Betei-
ligungen juristischer Personen von mindestens 20%)
wird ab dem Jahre 2000 eine volle Entlastung gewährt.



Für die Steuerbe- Steuerbeträge in Franken
rechnung massge-
bender Reinertrag 

Kantonshauptort in Franken Kanton und Bund Total
Gemeinde1)

Reingewinn 400’000 Franken2)

Zürich 295'100 79’819 25’083 104’902
Bern 307’700 66’151 26’154 92’305
Luzern 313’700 59’647 26’665 86’312
Altdorf (UR) 301’600 72’824 25’636 98'460
Schwyz 308’400 65’425 26’214 91’639
Sarnen (OW) 315’300 57’886 26’800 84’686
Stans (NW) 315’400 57’741 26’809 84’550
Glarus 294’400 80’609 25’024 105’633
Zug 329’300 42’668 27’990 70’658
Freiburg 292’700 82’478 24'879 107’357
Solothurn3) 298’800 75’819 25’398 101’217
Basel 294’600 80’409 25’041 105’450
Liestal (BL) 298’000 76’715 25’330 102’045
Schaffhausen3) 300’000 74’520 25’500 100’020
Herisau (AR) 303’600 70’631 25’806 96’437
Appenzell (AI) 315’500 57’695 26’817 84’512
St. Gallen3) 313’800 59’556 26’673 86’229
Chur (GR) 305’900 68’018 26’001 94’019
Aarau (AG) 303’500 70’757 25’797 96’554
Frauenfeld (TG)3) 310’000 63’697 26’350 90’047
Bellinzona (TI) 311’100 62’398 26’443 88’841
Lausanne (VD) 290’400 84’979 24’684 109’663
Sitten (VS) 292’400 82’743 24’854 107’597
Neuenburg 268’300 108’834 22’805 131’639
Genf4) 297’200 77’539 25’262 102’801
Delsberg (JU) 303’200 71’064 25’772 96’836

Bemerkungen:
1) Inbegriffen Kirchensteuer
2) Reingewinn vor Abzug der im Geschäftsjahr bezahlten Steuern
3) Angenommene mittlere Ausschüttung: 4,5% vom steuerbaren Kapital und Reserven, 

höchstens aber 70% vom Reingewinn.
4) Ohne Gewerbesteuer (taxe professionnelle)
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Steuerbelastung2
in der Schweiz

Steuerbelastung einer Aktiengesellschaft mit Reinertrag von
400’000 Franken sowie Kapital und Reserven von 2 Mio. Franken
im Jahre 2000

Quelle: Eidg. Steuerverwaltung, Steuerbelastung in der Schweiz 2000, Bern 2001
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Kantonshauptort Einkommenstypen in Franken

80’000 100’000 200’000 300’000 500’000
Zürich 6'469 9'433 28'778 53'929 113'479
Bern 9'682 13'777 37'246 65'208 123'904
Luzern 9'482 13'730 35'599 60'392 110'246
Altdorf (UR) 7'134 10'195 30'727 52'793 98'339
Schwyz 6'057 8'592 23'267 38'342 66'899
Sarnen (OW) 7'850 11'163 27'805 45'458 81'008
Stans (NW) 5'836 8'400 22'380 38'524 69'137
Glarus 8'132 11'631 33'571 58'319 107'758
Zug 4'141 6'171 17'961 32'608 57'575
Freiburg 9'053 12'994 36'350 65'952 117'081
Solothurn 9'294 13'686 38'795 70'175 133'868
Basel 9'714 14'684 39'660 66'148 124'191
Liestal (BL) 8'756 13'102 37'649 62'931 119'417
Schaffhausen 8'410 12'368 35'322 62'346 121'997
Herisau (AR) 7'974 11'499 31'436 53'023 95'780
Appenzell (AI) 6'616 9'305 24'862 43'621 78'380
St. Gallen 8'763 12'939 36'792 63'668 120'531
Chur (GR) 6'168 9'869 31'143 53'729 98'998
Aarau (AG) 6'979 10'493 32'554 59'578 113'265
Frauenfeld (TG) 8'273 12'024 34'915 60'966 114'973
Bellinzona (TI) 7'812 12'047 37'090 67'229 129'441
Lausanne (VD) 9'552 13'087 35'167 63'590 125'439
Sitten (VS) 7'986 11'321 35'660 61'420 110'874
Neuenburg 9'452 14'035 38'075 66'429 119'323
Genf 8'804 13'376 38'103 66'847 128'088
Delsberg (JU) 10'196 14'597 38'649 69'198 131'171
Bund 933 1'728 11'484 23'743 48'430

Einkommenssteuerbelastung eines Verheirateten, unselbständig 
Erwerbenden mit Lohnausweis, ohne Kinder, im Jahre 2000 
(Kantons-, Gemeinde-, Kirchensteuer und direkte Bundessteuer)

Annahmen: 
Bruttoarbeitseinkommen
Abzüge:
• 5,05% AHV-, IV- und EO-Beiträge
• 1,50% ALV-Beiträge
• 5,00% Pensionskassenbeiträge, max. 10’000 Franken
• 4,30% Kranken- und Unfallkassenbeiträge, mind. 1’280 Franken
• 1,40% übrige Versicherungsbeiträge, mind. 430 Franken,
• Abzug für Berufsauslagen: 3% vom Nettolohn, mind. 1’700 Franken, 

max. 3’400 Franken (gilt nicht für alle Kantone)
• Persönlicher Abzug (gilt nicht für alle Kantone)
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Verwandtschaftsgrad
Erbanfälle an Kinder Erbanfälle an Ehegatten mit Kindern 
in Franken in Franken

Kantone 50’000 100’000 500’000 50’000 100’000 500’000
Zürich – – -- – – –
Bern 327 1’000 7’125 – – –
Luzern – – – – – –
Uri – – – – – –
Schwyz – – – – – –
Obwalden – – – – – –
Nidwalden – – – – – –
Glarus 759 2’174 18’596 – – –
Zug – – – – – –
Freiburg – – – -- -- --
Solothurn1) – – – – – –
Basel-Stadt 1’080 2’700 19’110 – – –
Basel-Landschaft 733 2’475 22’458 – – –
Schaffhausen – – – – – –
Appenzell A.Rh. -- -- -- – – –
Appenzell I.Rh. -- 600 9’000 – – –
St. Gallen -- -- -- – – –
Graubünden1) – – – – – –
Aargau – 1’000 18’000 – – –
Thurgau 105 780 15’180 – – –
Tessin -- -- -- -- -- --
Waadt – 984 14’295 – 984 14’295
Wallis – – – – – –
Neuenburg1) – – – – – –
Genf 1’300 3’050 21’550 1’300 3’050 21’550
Jura 500 1’125 9’500 500 1’125 9’500

Gemeinden
Luzern (Stadt) 700 1’500 9’500 – – –
Freiburg (Stadt) – – – 1’000 2’000 10’000
Chur 350 1’020 9’700 – – –
Lausanne2) – 984 14’295 – 984 14’295

Fussnoten siehe folgende Seite unten

Steuerbelastung der Erbanfälle im Jahre 2000
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Verwandtschaftsgrad
Erbanfälle an Geschwister Erbanfälle an Nichtverwandte 
in Franken in Franken

Kantone 50’000 100’000 500’000 50’000 100’000 500’000
Zürich 2’250 6’750 67’500 7’200 16’800 140’400
Bern 3’750 8’288 64’200 10’000 22’100 171’200
Luzern 4’200 9’000 57’000 14’000 30’000 190’000
Uri 3’000 7’000 50’000 9’000 21’000 150’000
Schwyz – – – – – –
Obwalden – – – 10’000 20’000 100’000
Nidwalden 2’500 5’000 25’000 7’500 15’000 75’000
Glarus 3’027 8’478 77’731 12’075 32’775 287’500
Zug 2’040 4’320 28’360 5’100 10’800 70’900
Freiburg 3’000 6’000 30’000 15’000 30’000 150’000
Solothurn1) 3’549 9’340 50’000 10’648 28’021 150’000
Basel-Stadt 3’888 8’820 58’266 11’664 26’460 174’798
Basel-Landschaft 4’725 11’800 76’091 12’600 31’467 202’909
Schaffhausen 2’600 7’800 70’600 6’500 19’500 176’500
Appenzell A.Rh. 4’500 12’000 96’000 9’750 26'000 208’000
Appenzell I.Rh. 2’280 5’440 39’840 6’000 14’000 100’000
St. Gallen 8’000 18’000 98’000 12’000 27’000 147’000
Graubünden1) – – – – -- –
Aargau 3’000 6’000 60’000 6’000 12’000 120’000
Thurgau 2’500 6’000 70’000 5’000 12’000 140’000
Tessin 3’485 7’947 59’917 10’455 23’842 179’752
Waadt 3’498 8’118 62’500 10’494 24’354 125’000
Wallis 5’000 10’000 50’000 12’500 25’000 125’000
Neuenburg1) 4’500 9’000 45’000 18’000 36’000 180’000
Genf 8’694 17’619 107’919 24’696 49’896 268’296
Jura 4’219 10’312 70’312 11’250 27’500 187’500

Gemeinden
Luzern (Stadt) – – – – – –
Freiburg (Stadt) 2’000 4’000 20’000 10’000 20’000 100’000
Chur 1’750 5’100 48’500 5’250 15’300 145’500
Lausanne2) 3’498 8’118 62’500 10’494 24’354 125’000

Bemerkungen:
Die Steuern sind progressiv
– nach dem Verwandtschaftsgrad
– nach der Höhe des Erbanfalles
– nach der Höhe des Vermögens der Erben (in vielen Gemeinden des Kantons GR).
1) Kantone, die eine Nachlasssteuer erheben.
2) Die Gemeinden können Zuschläge von höchstens 100% zur kantonalen Steuer erheben.
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Kantonshauptort Reinvermögen in Franken

100’000 200’000 300’000 500’000 1’000’000
Zürich – 79 202 645 2’268
Bern – 590 992 1’949 4’953
Luzern 287 861 1’456 2’706 6’191
Altdorf (UR) – 255 574 1’407 4’227
Schwyz – 412 824 1’648 3’708
Sarnen (OW) 195 585 975 1’755 3’705
Stans (NW) 94 281 468 843 1’779
Glarus 130 508 966 1'982 4’659
Zug – 246 574 1’230 3’198
Freiburg 369 1'025 1’599 2’870 6’970
Solothurn – 323 806 2’096 5’321
Basel – 500 1’000 2’000 5’750
Liestal (BL) – 137 534 1’826 6’476
Schaffhausen – 243 608 1’701 5’832
Herisau (AR) – 437 875 1’859 4’374
Appenzell (AI) – 326 760 1’628 3’798
St. Gallen – 450 1’050 2’250 5’250
Chur (GR) 99 368 712 1’548 4’124
Aarau (AG) 70 445 868 1’851 4’482
Frauenfeld (TG) 190 664 1’138 2’086 5’151
Bellinzona (TI) – 273 663 1’628 4’329
Lausanne (VD) 287 872 1’632 3’153 7’541
Sitten (VS) 223 664 1’136 2’211 5’243
Neuenburg 127 509 1’032 2’470 6’712
Genf – 340 787 1’947 5’519
Delsberg (JU) 197 595 1’012 2’009 5’143

Vermögenssteuerbelastung eines erwerbstätigen Verheirateten,
ohne Kinder, im Jahre 2000 
(Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern)

Annahmen:
Reinvermögen
Persönlicher Abzug
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Steuereinnahmen von3
Bund, Kantonen und 
Gemeinden

Anteil von Bund, Kantonen und Gemeinden an den Steuer-
einnahmen 1999

Die Einnahmen des Bundes gemäss Voranschlag 2002

Quelle: Eidg. Finanzverwaltung, Öffentliche Finanzen der Schweiz 1999, Bern 2001

Bund
44.8%

Gemeinden
23.8%

Kantone
31.4%

Direkte
Bundessteuer

24.5%

Stempelabgaben
7%

Verrechnungssteuer
7.3%

Mehrwertsteuer
34.5%

Zölle
1.9% Mineralöl-

steuer
10.2%

übrige
Fiskaleinnahmen

6.7%

Andere
Einnahmen

7.9%
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Internationale4
Vergleiche

Steuern und Sozialabgaben in % des BIP 1999

Frankreich Deutschland

Grossbritannien

37.7%

36.3% 34.4%

26.2%28.9%

Schweiz

USA Japan

Quelle: OECD, Revenue Statistics 1965–1999, Paris 2001

45.8%
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Verhältnis direkte/indirekte Steuern 1999

Frankreich Deutschland

Indirekte Steuern
48.3%

Direkte Steuern
51.7%

Grossbritannien Schweiz

Indirekte Steuern
39.6%

Direkte Steuern
60.4%

Indirekte Steuern
30.9%

Direkte Steuern
69.1%

USA Japan

Indirekte Steuern
21.5%

Direkte Steuern
78.5%

Indirekte Steuern
32.4%

Direkte Steuern
67.6%

Indirekte Steuern
46.8%

Direkte Steuern
53.2%
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Organigramm der 5
Eidgenössischen 
Steuerverwaltung

Direktion

Hauptabteilung

Direkte 
Bundessteuer,
Verrechnungs-

steuer,
Stempelsteuer

Hauptabteilung

Mehrwertsteuer

Abteilung

Internationales
Steuerrecht 
und DBA

Abteilung

Steuerstatistik 
und

Dokumentation

Sektion

Wehrpflicht-
ersatz

Stabsstellen 
und besondere

Dienste*

* Stabsstellen und besondere Dienste

– Direktionsstab
– Experte für unternehmungswirtschaftliche

Steuerfragen
– Sektion Personal und Organisation
– Sektion Informatik
– Informationsstelle für Steuerfragen



Bund Adresse: Eidgenössische Steuerverwaltung, 
Eigerstr. 65, CH-3003 Bern
✆ ++41/31-322 71 06, Fax ++41/31-322 73 49
www.estv.admin.ch

Aarau (AG) Adresse: Kantonales Steueramt
Telli-Hochhaus, CH-5004 Aarau
✆ ++41/62-835 25 30, Fax ++41/62-835 25 39
www.steuern.ag.ch

Altdorf (UR) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Haus Winterberg, CH-6460 Altdorf
✆ ++41/41-875 22 44, Fax ++41/41-875 21 40
www.ur.ch/start.asp?level=10

Appenzell (AI) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Marktgasse 2, CH-9050 Appenzell
✆ ++41/71-788 94 01, Fax ++41/71-788 94 19
www.ai.ch/_d/verwaltung/finanzen.shtml

Basel (BS) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Fischmarkt 10, CH-4001 Basel
✆ ++41/61-267 81 81, Fax ++41/61-267 96 25
www.steuer.bs.ch

Bellinzona (TI) Adresse: Amministrazione cantonale delle contribuzioni
Viale S.Franscini 6, CH-6500 Bellinzona
✆ ++41/91-814 39 58, Fax ++41/91-814 39 59
www.ti.ch/DFE/DC

Bern (BE) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Münstergasse 3, CH-3011 Bern
✆ ++41/848 844 411, Fax ++41/31-633 40 10
www.sv.fin.be.ch

Chur (GR) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Steinbruchstrasse 18/20, CH-7000 Chur
✆ ++41/81-257 33 32, Fax ++41/81-257 21 55
www.stv.gr.ch

Delsberg (JU) Adresse: Service cantonal des contributions
Rue de la Justice 2, CH-2800 Delémont
✆ ++41/32-420 55 30, Fax ++41/32-420 55 31
www.ju.ch/index_etat.html

Frauenfeld (TG) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Schlossmühlestr. 15, CH-8501 Frauenfeld
✆ ++41/52-724 11 11, Fax ++41/52-724 14 00
www.tg.ch/steuern

Freiburg (FR) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Rue Joseph Piller 13, CH-1701 Freiburg
✆ ++41/26-305 11 11, Fax ++41/26-305 32 77
www.fr.ch/scc

Genf (GE) Adresse: Administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26, CH-1211 Genève 3
✆ ++41/22-327 70 00, Fax ++41/22-327 55 97
www.geneve.ch/df/html/vos_impots.html

Glarus (GL) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Hauptstrasse 11/17, CH-8750 Glarus
✆ ++41/55-646 61 50, Fax ++41/55-646 61 98
www.gl.ch/finanzdirektion/index.htm

Adressen der eidgenös-6
sischen und kantonalen 

Steuerbehörden
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Herisau (AR) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Gutenberg-Zentrum, CH-9102 Herisau
✆ ++41/71-353 62 90, Fax ++41/71-353 63 11
www.appenzellerland.ch/Verwaltung/

Lausanne (VD) Adresse: Administration cantonale des impôts,
Route de Chavannes 37, CH-1014 Lausanne
✆ ++41/21-316 21 21, Fax ++41/21-316 21 40
www.aci.vd.ch

Liestal (BL) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Rheinstr. 33, CH-4410 Liestal
✆ ++41/61-925 51 11, Fax ++41/61-925 69 94
www.baselland.ch/index.htm

Luzern (LU) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Buobenmatt 1, CH-6002 Luzern
✆ ++41/41-228 56 43, Fax ++41/41-228 66 37
www.steuernluzern.ch

Neuenburg (NE) Adresse: Administration cantonale des contributions
Rue du Docteur-Coullery 5, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
✆ ++41/32-889 64 20, Fax ++41/32-889 60 85
www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=
marron&CatId=67

Sarnen (OW) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
St. Antonistrasse 4, CH-6061 Sarnen
✆ ++41/41-666 62 94, Fax ++41/41-666 63 13
www.ow.ch/index_regierung_d.html

Schaffhausen (SH) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
VGM Mühlentalstr. 105, CH-8201 Schaffhausen 
✆ ++41/52-632 71 11, Fax ++41/52-632 72 98
www.sh.ch/kanton/

Schwyz (SZ) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Bahnhofstrasse 15, CH-6431 Schwyz
✆ ++41/41-819 11 24, Fax ++41/41-819 23 49
www.sz.ch/rv/index.html

Sitten (VS) Adresse: Administration cantonale des contributions
Avenue de la Gare 35, CH-1951 Sion
✆ ++41/27-606 24 51, Fax ++41/27-606 24 53
www.vs.ch/navig2/FinanceEconomie/de/Frame129.htm

Solothurn (SO) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Werkhofstrasse 29c, CH-4509 Solothurn
✆ ++41/32-627 87 87, Fax ++41/32-627 87 00
www.so.ch/fd/stv/

Stans (NW) Adresse: Kantonales Steueramt
Bahnhofplatz 3, CH-6371 Stans
✆ ++41/41-618 71 27, Fax ++41/41-618 71 39
www.nw.ch/index_regierung_d.html

St. Gallen (SG) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Davidstr. 41, CH-9002 St. Gallen
✆ ++41/71-229 41 21, Fax ++41/71-229 41 02
www.steuern.sg.ch

Zug (ZG) Adresse: Kantonale Steuerverwaltung
Bahnhofstrasse 26, CH-6301 Zug
✆ ++41/41-728 33 11, Fax ++41/41-728 26 95
www.zug.ch/tax/

Zürich (ZH) Adresse: Kantonales Steueramt
Walcheplatz 1, CH-8090 Zürich
✆ ++41/1-259 40 50, Fax ++41/1-259 41 08 
www.steueramt.zh.ch
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Standort:Schweiz – Ihr offizieller Ansprechpartner für sämtliche Fragen
im Zusammenhang mit Ansiedlungen in der Schweiz.

Unternehmen, die sich für einen Standort in der Schweiz interessieren, können sich direkt
an Standort:Schweiz oder an einen der Chefrepräsentanten für Europa oder die USA
wenden. Sie erhalten neutrale und kostenlose Beratung und Unterstützung bei der Aus-
wahl des geeigneten Standortes.

Chefrepräsentant Europa
Manfred W. Herr
Stampfenbachstrasse 85
Postfach 651
CH-8035 Zürich
Tel. ++41 (0)1 7712601
Fax ++41 (0)1 7712604
E-mail: manfred.herr@standortschweiz.ch

Chefrepräsentant Nordamerika
Mario Brossi
633 Third Avenue, 30th Floor
New York, NY 10017-6706
Phone: 212-599-5700 Ext. 1034
Fax: 212-599-4270
E-mail: locswitz@nyc.rep.admin.ch
http://www.swissemb.org/ls

Ihr Ansprechpartner bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Standort: Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Gurtengasse 3
CH-3003 Bern
Tel. ++41 31 3230710
Fax ++41 31 3248600
E-mail: invest@seco.admin.ch

oder besuchen Sie uns auf dem Internet: http://www.standortschweiz.ch
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